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Halle bewirbt sich um
„stadt der Wissenschaft 2012“

stifterverband lobt titel aus / saalestadt will mit vielfältigen kooperationen punkten

Die Stadt Halle will den Titel „Stadt der
Wissenschaft 2012“ gewinnen. Um die Hal-
lenser aktiv in das Vorhaben einzubinden,
startete am 19. Juli eine Bürgerbeteiligung
dazu. Über einen öffentlichen Briefkasten
vor dem Ratshof und über die Website hal-
le.de können – oder besser sollen – sich die
Saalestädter mit Ideen und Ratschlägen am
Wettbewerb beteiligen. Der Projektkoordi-
nator Bernd Seuren wird alles bündeln und
steht den Bürgern als Ansprechpartner un-
ter stadt-der-wissenschaft@halle.de. zur Ver-
fügung.
Worum geht es beim Wettbewerb „Stadt

der Wisenschaft“? In der vom Stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft ausgelobten
Konkurrenz sollen die Bürger für die Wis-
senschaft begeistert werden und vielfältige
Netzwerke zwischen Wissenschaft, Wirt-
schaft, Kultur und Stadtverwaltung entste-
hen. Die Siegerstadt bekommt den Titel für
ein Jahr verliehen. Halle habe große Chan-
cen auf den Titel, so OB Dagmar Szaba-
dos. „Synergien bündeln und Netzwerke um

Wissenschaftsstandorte weben – das wollen
alle Mitbewerberstädte. Wer in Halle lebt,
weiß aber: Bei uns müssen nicht erst Po-
tenziale aktiviert werden. In unserer Stadt
wird die Vernetzung ausWissenschaft, Wirt-
schaft, Kultur und Stadtverwaltung schon
längst gelebt.

Dagmar Szabados: Halle ist
die „heimliche Hauptstadt
der gelehrten Republik“ – das
wusste schon Friedrich Gott-
lieb Klopstock und er hat auch
heute noch Recht damit.

Wir sind schon mit voller Innovations-
kraft unterwegs, haben mit Leopoldina, Mar-
tin-Luther-Universität, der Hochschule für
Kunst und Design Burg Giebichenstein, den
Franckeschen Stiftungen sowie außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen und Hoch-
technologieunternehmen starke Partner an
unserer Seite.“
Die Stadt wird ihre Bewerbung durch die

Teilnahme am Wettbewerb „Stadt der jun-
gen Forscher“ untersetzen. „Wir wollen den
Nachweis führen, wie eng unsere Schulen und
wissenschaftlichen Einrichtungen miteinan-
der kooperieren, Mädchen und Jungen für
die Wissenschaft begeistert werden“, so Sza-
bados. Der Titel sichert „Jungen-Forscher“-
Projekten mediale Aufmerksamkeit.
Aber auch an anderer Stelle lebt Halle enge

Kooperationen, die selbst internatonal Maß-
stäbe setzen. Seit 15 Monaten arbeitet die
Saalestadt mit sieben EU-Städten im EU-
Projekt REDIS (Restructing Districts into
Science Quarters) zusammen. Aufgabe: Po-
tenziale „vergessener“ Stadtgebiete erkennen
und die Areale in Kreativquartiere wandeln.
Das Quartier „Spitze“ zeigt, dass sich dort
Kreativwirtschaft bereits etabliert hat. Die
Möglichkeiten sind jedoch noch nicht ausge-
schöpft. „Mit Innovation undKreativität an die
Spitze“, heißt das Ziel. Dass Halle dabei auf
gutemWeg ist, bestätigte jüngst eine Exper-
tengruppe. Deren Fazit: Halle muss den Ver-
gleich mit anderen Städten nicht scheuen.

grundstein für neue schwimmhalle liegt
Bauarbeiten in der robert-koch-straße haben begonnen

Großer Bahnhof bei weltmeisterlichem
Wetter zur Grundsteinlegung des Neubaus
der Trainingsschwimmhalle in der Robert-
Koch-Straße. Rund 150 Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft und Sport waren
der Einladung von Oberbürgermeisterin
Dagmar Szabados gefolgt. Rathauschefin
und Gäste gaben den praktischen Start-
schuss für den Neubau, griffen zu Kel-
le und Mörtel.
Die marode Schwimmhalle, in der
hallesche Sportlerinnen und Sportler –
unter anderem der aktuelle Doppelwelt-
meister Paul Biedermann – in den ver-
gangenen 40 Jahren ihre Bahnen zogen,
wird durch einen hochmodernen Zweck-
bau ersetzt. Den derzeitigen Planungen
zufolge kann die Trainingshalle, die un-
ter anderem auch über eine Gegenstrom-

anlage verfügen wird, voraussichtlich ab
Mitte kommenden Jahres von den Sport-
lerinnen und Sportlern des SV Halle ge-
nutzt werden.
Um den Neubau wurde lange gekämpft.
Seine Finanzierung gelingt unter anderem
durch Mittel aus dem Konjunkturpaket.
Der Neubau kostet rund 12,2 Millionen
Euro. Den Großteil davon trägt das Land
Sachsen-Anhalt. Bund und Stadt zahlen
je 2,5 Millionen Euro.
Federführend beim Bau ist die GP Pa-
penburg Hochbau GmbH. Für das Objekt
müssen unter anderem rund 11 000 Kubik-
meter Erde ausgehoben werden. Rund 4
500 Kubikmeter Beton und 610 Tonnen
Bewehrungsstahl werden verbaut. Rund
700 Meter Entwässerungsleitungen kom-
men zum Einsatz.

Greifen zur Kelle: Christoph Bergner, Frank
Embacher, Dagmar Szabados, Norbert Bi-
schoff und Paul Biedermann (v.l.).

baggerbiss am
Wabbel-stadion

Es bröckelte an allen Ecken und Enden.
Jetzt hat der Abriss des maroden Kurt-
Wabbel-Stadions begonnen. Voraussicht-
lich bis September fressen sich die Bag-
ger in das 1936 eingeweihte Stadionrund.
Eine unter Denkmalschutz stehende Mau-
er, die die alte Arena umrandet, bleibt
erhalten.
An gleicher Stelle soll ein neues Stadi-
on entstehen. Sein Spatenstich ist für den
4. September vorgesehen. Im neuen Bau-
werk wird es 9000 Steh-, 5400 Sitz- und
600 Logenplätzen geben.
Der neue „Arbeitsplatz“ für die Kicker
des Halleschen FC soll im September kom-
menden Jahres zu Beginn der neuen Spiel-
zeit eingeweiht werden. Zuschauer werden
eine freien Blick auf den Spielfeldrasen
haben. Die komplett überdachten Zuschau-
ertraversen, die auch als Lärmschutz für
die Anwohner fungieren, reichen bis an
das Spielfeld heran. Das Grün erhält eine
Rasenheizung.
Der Bau kostet rund 17,5Millionen Euro.
Die Stadt Halle bringt 11,5Millionen Euro
auf. Sechs Millionen Euro kommen vom
Land. Wie das neue Stadion heißen wird,
ist noch nicht entschieden.

Jetzt geht‘s los: Mit schwerem Gerät be-
gann der Abriss des Kurt-Wabbel-Stadi-
ons. Foto: Thomas Ziegler

udo sträter neuer
rektor der mlu

Die OB gratuliert
Herrn Professor
Udo Sträter zur
Wahl zum neuen
Rektor der Mar-
tin-Luther-Univer-
sität Halle-Witten-
berg. Der Theologe
löst Prof.Wulf Die-
penbrock ab. „Mein
vorrangiges Ziel ist, die Profildiskussion an
der Universität zu eröffnen“, sagte Sträter
nach der Wahl. Der Wissenschaftler ist seit
1992 Professor für Kirchengeschichte an
der MLU. Seine Forschungsschwerpunkte
sind Kirchen- und Theologiegeschichte der
Frühen Neuzeit. Der 58-Jährige ist Spre-
cher des Landesexzellenznetzwerks „Auf-
klärung-Religion-Wissen. Transformationen
des Religiösen und des Rationalen in der
Moderne“. Seit 1994 leitet er das Interdis-
ziplinäre Zentrum für Pietismusforschung.
Die vierjährige Amtszeit des neuen Rektors
beginnt am 1. September 2010.

Prof. U. Sträter

axel müller-schöll
neuer burg-Chef

Prof. Axel Müller-
Schöll wird künftig
die Burg Giebichen-
stein Hochschule für
Kunst undDesign als
Rektor führen. Der
50-Jährige wurde
vom Akademischen
Senat gewählt.
Er löst Prof. Ul-

rich Klieber ab, dessen Leitungsaufgabe zum
30. September 2010 endet. Nach zwei Amts-
zeiten stand er für eine Wiederwahl nicht zur
Verfügung. Axel Müller-Schöll studierte Ar-
chitektur, Innenarchitektur und Möbeldesign
an der Akademie der Bildenden Künste Stutt-
gart und an der Universität Florenz. Von 1990
bis 1994 unterrichtete er an den Kunsthoch-
schulen in Stuttgart, Lyon und Peking. Seit
1994 hat er die Professur für Innenarchitektur/
Ausbaukonstruktion an der Burg Giebichen-
stein Hochschule für Kunst und Design Halle
inne. Die OB gratulierte in einem Schreiben
und freut sich auf eine weiterhin gute Zusam-
menarbeit mit der Hochschule.

Prof. A. Müller-Schöll

Spatenstich für das neue Domizil der Bundeskulturstiftung: Unter anderem Bundestagspräsident Norbert Lammert (l.) und weitere
Prominente aus Politik und Kultur greifen zum Spaten für den Neubau am Franckeplatz. Bis zum Jahreswechsel 2011/2012 soll das
Gebäude bezugsfertig sein. Fotos (2): Thomas Ziegler

Halles Juwelen gewinnen an strahlkraft
Bundeskulturstiftung setzt mit neubau am Franckeplatz signal / nationale akademie derWissenschaften leopoldina bekommt millionen für sanierung ihres künftigen hauptgebäudes

Meilensteine für Halle als Stadt derWissenschaft
und Kultur: Mit einem symbolischen Spaten-
stich wurde jetzt der Neubau für die Bundeskul-
turstiftung eingeläutet. Und auch die Forscher
der Leopoldina kommen
ihrem neuen Hauptgebäu-
de ein Stück näher.
Staatssekretär Jan

Mücke übergab jetzt ei-
nen 15,2-Millionen-Eu-
ro-Scheck an Leopoldi-
na-Präsident Prof. Jörg
Hacker. Mit dem Geld,
das aus dem Konjunk-
turpaket stammt, soll das
künftige Hautgebäude der
Nationalen Akademie –
das ehemalige Logenhaus
oder Tschernyschewski-
haus auf dem Jägerberg
– saniert werden.
Gute Nachrichten auch für die Kultur. Der

Bund habe sich bewusst für die Saalestadt als
Sitz für seine Kulturstiftung entschieden, um
ein Signal zu setzen, dass nationale Kultur-
förderung nicht nur in Berlin, sondern gerade
auch in den neuen Ländern stattfindet, betonte
Kulturstaatsminister Bernd Neumann anläss-
lich des Spatenstiches für den Neubau eines
Hauses der Kulturstiftung des Bundes (KSB).

Worte, die OB Dagmar Szabados gerne hörte
und ergänzte: „Das ist ein besonders glücklicher
Tag für die KSB, die Franckeschen Stiftungen
und für unsere Stadt.“Mit demNeubau beginne

eine neue Etappe desWir-
kens der Einrichtung. Die
KSBwurde 2002 gegrün-
det. Bislang ist sie auf dem
Gelände der Franckeschen
Stiftungen auf drei pro-
visorische Standorte ver-
teilt. Mit dem neuen Sitz
erhält die größte Kultur-
stiftung Europas ein at-
traktives und funktionales
Haus, das die Bedeutung
derKSB für dieKulturför-
derung in ganz Deutsch-
land unterstreicht.
Das neue Gebäude,

maßgeblich mit rund drei Millionen Euro durch
das Konjunkturpaket finanziert, entsteht neben
dem einstigenWohnhausAugust Hermann Fran-
ckes. Es schließt die letzte Baulücke im histo-
rischen Bau-Ensemble am Franckeplatz. Zum
Jahreswechsel 2011/2012 soll es bezugsfertig
sein. „Ich bin sicher, dass wir dieses ehrgeizige
Ziel erreichen. Das Motto unseres kulturellen
Themenjahres gilt auch über 2010 hinaus: Hal-
le verändert!“, so die Rathauschefin.

Freudestrahlend nimmt Leopoldina-Prä-
sident Jörg Hacker (r.) den Scheck von
Staatssekretär Jan Mücke entgegen.



rathaus aktuell 21. Juli 2010 • Seite 2

die ob gratuliert

Glückwünsche der OB gehen an Prof. Mi-
chael Gekle. Der Direktor des Julius-Bern-
stein-Instituts für Physiologie wurde zum neu-
en Dekan der halleschen Universitätsmediziner
gewählt. Zur Einführung in dasAmt des Super-
intendenten des evangelischen Kirchenkreises
Halle-Saalkreis übermittelt die OB Hans-Jür-
genKant ihre bestenWünsche. Das Stadtober-
haupt gratuliert Eva Luise Kruschwitz, die
sich seit mehr als 40 Jahren in der Regional-
gruppe Halle des Blinden- und Sehbehinder-
tenverbandes Sachsen-Anhalt engagiert, zur
Verleihung der Bundesverdienstmedaille. Die
Rathauschefin übermittelt dem bisherigen Chef
des Polizeireviers Halle, Udo Richter, zur Er-
nennung zumAbteilungsleiter Polizei in derDi-
rektionSachsen-Anhalt Süd und zumstellv. Po-
lizeipräsidenten ihre bestenWünsche.

diamantene
Hochzeit

Auf 60 gemeinsame Ehejahre schauen am
29. Juli Alois und Christa Gross, Lothar
und Irene Lutz,Karl und Christa Pfütze,
Johannes und Ruth Prskawetz sowie Al-
fred und Christa Stuß, am 1. August Pi-
otr Rip und Evghenia Ripa, am 2. August
Dr. Hans und Ingrid Hübner, am 5. Au-
gustKurt und IrmgardBastille undHorst
und Annemarie Zawatzki, am 8. August
Helmut und Irene Siegel, am 11. August
Heinz-Joachim und Ingeborg Ritzerow.

geburtstage
Ihren 101. Geburtstag begeht am 1. August
Herta Brode. 95 Jahre werden am 30. Juli
Elfriede Brückner, am 1. August Christa
Grützmacher, am 5. AugustElsbethBorr-
mann, am 5. AugustWally Leißner, am 7.
August Willi Funke und Meta Grollich,
am 10. August Lieschen Kunath, am 11.
AugustWaldemar Schneider.
90 Jahre werden am 29. Juli Heinz Beber-
niß und Hilde Lobstedt, am 31. Juli Irene
Andersson, Hans Egerland, Johanna
Kirsten sowie Georg Noack, am 3. Au-
gust Irmgard Gebes und Sophie Göcke-
ritz, am 5. August Hilde Küster, Elfriede
Schmidt sowieDora Schültzke, am 6. Au-
gust Gerda Burkert und Erna Wehnert,
am 7. August Heinz Reich, am 8. August
Martha Elisabeth Müller, am 9. August
Erna Lewe, am 10. AugustWerner Cap-
peller, am 11. August Edelinde Linthe.
Allen Jubilaren übermittelt die Stadt herz-
liche Glück- und Geburtstagswünsche zum
Ehrentag.

die stadt gratuliert
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Wieder freie fahrt
bis zur grenzstraße

Weiterer Abschnitt in Delitzscher Straße saniert
Straßenbahnen, Autos und Radler haben
jetzt wieder freie Fahrt bis zur Grenzstra-
ße. Oberbürgermeisterin Dagmar Sza-
bados, der Verkehrsminister des Landes
Sachsen-Anhalt, Dr. Karl-Heinz Daehre,
die Geschäftsführer der HAVAG und
Vertreter der Bundes- und Landesregie-
rung sowie Gäste aus Politik und Wirt-
schaft gaben am 9. Juli 2010 einen wei-
teren Streckabschnitt in der Delitzscher
Straße für den öffentlichen und individu-
ellen Verkehr frei.
Von der Kreu-
zung Freiimfelder
S t r a ß e / D e l i t z -
scher Straße bis zur
Grenzstraße wur-
den alle Verkehrs-
anlagen erneuert.
Die Straßenbahn
fährt auf einem ei-
genen Bahnkör-
per behindertenge-
rechte Haltestellen an. Neben der neuen
Fahrbahn sind Radstreifen, Längspark-
buchten, Gehweg, Straßenbeleuchtung
und die komplette verkehrstechnische
Ausrüstung neu errichtet worden.
Die Versorgungsunternehmen haben
umfangreiche Leitungsbestände erneu-
ert. Die Trinkwasser- und Gasleitungen
wurden saniert und Stromkabel ausge-
tauscht. Abwasser- und Kommunikati-
onsleitungen wurden neugeordnet. Im
Herbst 2010 komplettieren neue Bäume
den sanierten Straßenverlauf.

„Mit der schrittweisen Realisierung
des Bauvorhabens in der Delitzscher
Straße gelingt es uns, die Verkehrsver-
hältnisse in Halles Osten nachhaltig zu
verbessern und in Verbindung mit dem
Bauvorhaben Haupterschließungsstraße
Ost eine zukunftsfähige Anbindung an
das überregionale Verkehrsnetz zuschaf-
fen“, sagte Halles Stadtoberhaupt anläss-
lich der Verkehrsfreigabe. Zudem sind
deutliche Verbesserungen für die Be-

nutzer der Straßen-
bahn erreicht wor-
den. Die Straßen-
bahnlinie 7 fährt
vom Hauptbahn-
hof kommend bis
zur neu gebauten
Haltestelle Grenz-
straße und zurück.
Die Umleitung bis
zur bisherigen bau-
stellenbedingten

Endstelle am Betriebshof Freiimfelder
Straße entfällt. Der Umsteigepunkt von
der Straßenbahn zu den Buslinien 27
und 32, die die Fahrgäste in die Rand-
ortschaften bringen, befindet sich dann
ebenfalls in der Grenzstraße. Die Fahr-
pläne für die Linien 7, 27 und 32 sind
bereits in dem seit April gültigen Fahr-
planheft und in Kürze auch unter www.
havag.com zu finden. Die Arbeiten im
Bereich Kreuzung Grenzstraße/Kreu-
zung Fiete-Schulze-Straße werden im
Frühjahr 2011 fortgesetzt.

Jubiläumsschau
des kunstvereins

Im Christian-Wolf-Haus, Stadtmuseum,
Große Märkerstraße 10, ist bis zum 29. Au-
gust die Ausstellung „20 Jahre Hallescher
Kunstverein 1990 - 2010“ zu besichtigen.
Gezeigt werden unter anderem Kataloge
mit originalgrafischen Beilagen und die
Medaillen-Edition des Kunstvereins. Eine
Fotosammlung dokumentiert die Ausstel-
lungen ab 1990. Eine große Zahl von Plaka-
ten erinnert an die rund 220 Ausstellungen
seit dem Neubeginn. Die mit dem „Halle-
schen Kunstpreis“ ausgezeichneten Willi
Sitte, Uwe Pfeifer und Renée Reichenbach
sindmit einerWerk-Auswahl vertreten.Die
Schau kann dienstags bis sonntags von 10
bis 17 Uhr besichtigt werden.

bäder: günstige
schülertickets

Die Stadt bietet Kindern und Jugendlichen
günstige Freibad-Schülerferientickets für
nur zehn Euro an. Sie sind sechs Wochen
gültig und berechtigt zum Eintritt in die
Freibäder Naturbad Angersdorfer Teiche,
Freibad Saline sowie Nordbad.

trauer um
prof. Hannes Wagner
Die OB übermittelte Heidi Wagner-Kerk-
hof ihre aufrichtige Anteilnahme zumTode
ihres Gatten Prof. Hannes H.Wagner. Über
viele Jahre leitete Prof.Wagner dieMalklas-
se an der Hochschule für Kunst undDesign.
1969 wurde ihm der Händelpreis der Stadt
Halle verliehen. 1990 gründeten er undKol-
legen den Halleschen Kunstverein neu. Die
Beisetzung am 16. Juli wurde durch einen
Vertreter der Stadt begleitet.

mit leben erfüllt
Verbindungen nach karlsruhe und hildesheim sind von lebendigem austausch geprägt

Gut 20 Jahre ist die Saalestadt mit Hildes-
heim undKarlsruhe partnerschaftlich und
freundschaftlich verbunden. Seit dem sind
die bürgerschaftlichen Verbindungen ste-
tig gewachsen. „PersönlicheKontakte und
der kulturelle Austausch erfüllen unsere
Partnerschaften mit Leben“, betonte OB
Dagmar Szabados jüngst in Karlsruhe. Im
Badischen eröffnete sie die Ausstellung
„In diesen Tagen...Halle 1989/90“. Die
Schau reflektiert die „Schritte zur Frei-
heit“, beleuchtet die Ereignisse von den
Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 bis zur
Währungsunion am 1. Juli 1990. Erst mit
der friedlichen Revolution konnte sich die
Partnerschaft nach Karlsruhe zu einer of-
fenen, politisch indoktrinationsfreien Be-
ziehung entfalten. Vereine und Verbände

aus allen Bereichen des städtischen Le-
bens knüpften enge Bande. Längst gibt
es dutzende Zeugnisse dieser Verbin-
dung. Als jüngstes Beispiel kann die er-
ste Bürgerreise des „Freundeskreises Hal-
le-Karlsruhe“ in die Residenzstadt gelten.
Sportlicher Höhepunkt: die Teilnahme
hallescher Kanuten an der Partnerschafts-
regatta anlässlich des Karlsruher Hafen-
kulturfestes.
Eine derzeit im halleschen Rathaus ge-

zeigte Ausstellung mit Werken der Karls-
ruher Künstlerin Rosemarie Vollmer, die
bis März 2010 an der Burg Giebichenstein
einen Lehrauftrag inne hatte, unterstreicht
den Austausch auch auf künstlerischem
Gebiet. Am 25. Juli startet am Hansering
die Plakataktion „Kunst an der Plakat-

wand“. Das Projekt wurde von Vollmer
entwickelt. Es läuft seit vielen Jahren eu-
ropaweit erfolgreich. Anliegen: Kunst im
öffentlichen Stadtraum erlebbar machen.
Auch die Städtefreundschaft zwischen

Hildesheim und Halle ist von regen Kon-
takten geprägt. So erwiesen unter ande-
rem 36 kleine Händel als musizieren-
de Botschafter jüngst dem Hildesheimer
Magdalenenfest die Ehre. Die hallesche
Stadtmarketinggesellschaft präsentierte
die Saalestadt in vielen Facetten. Eine
Gemeinschaftsausstellung hallescher und
Hildesheimer Künstler in der niedersäch-
sischen Stadt wurde am 4. Juli eröffnet.
Die Schau zum Thema „Kommunikati-
on“ wird ab 12. April 2011 auch in Hal-
le zu sehen sein.

Halles gartenfreunde feiern Jubiläum
stadt sichert weitere unterstützung zu / strategiekonzept in arbeit

Der Stadtverband der GartenfreundeHalle/
Saale e.V. (SVG) feiert in diesem Jahr sein
20jähriges Jubiläum.OBDagmar Szabados
gratulierte und hob auf der Festveranstal-
tung des Vereins die städtebauliche und ge-
sundheitspolitische Bedeutung der Klein-
gärten als Teil des Grünflächensystems der
Stadt hervor. „Sie stellen einewichtigeAus-
gleichs- und Erholungsfunktion dar.“
Um die gute Zusammenarbeit zwischen

Stadtverband und Stadtverwaltung zu fe-
stigen, wurde 2005 ein Kleingartenbei-
rat gegründet. Der Beirat beschäftigt sich
mit den Auswirkungen des demografischen
Wandels und fördert eine zeitgemäße Ent-
wicklung in den Sparten. Prognosen zufol-
ge werden 2025 etwa 3200 Parzellen nicht

mehr benötigt. Erste Vorschläge, wie die-
ser Entwicklung Rechnung getragen wer-
den kann, sollen nach der Sommerpause
mit den Gartenvereinen diskutiert werden.
Laut jüngster Bürgerumfrage der Stadt ist
das Interesse unter denHallensern an einem
Kleingarten nach wie vor rege. Eine Klein-
garten-Konzeption soll Ende 2010 vom
Stadtrat beschlossen werden. Dem Stadt-
verband der Gartenfreunde Halle/Saale
e.V. sind zurzeit 132Kleingartenvereinemit
rund 12 500Gärten und 36 000Mitgliedern
angeschlossen. Das Amtsblatt wird in einer
kleinen Serie über ausgewählte Gartenspar-
ten berichten. An einer Parzelle Interessier-
te können unter Tel. 2 02 69 29 Kontakt mit
dem Verband aufnehmen.

Ehrung: Bundeswirtschaftsminister Rai-
ner Brüderle trägt sich ins Gästebuch
der Stadt ein. Foto: Thomas Ziegler

Anzeige

zahlen & fakten
Baubeginn: August 2009, Länge: 750
Meter, Finanzierung: EU, Bund, Land,
Stadt Halle und HAVAG, Versorgungs-
unternehmen, Straßenausbaubeiträge;
Baukosten Straße/Wege/Beleuchtung
etc.: 1,6 Milionen Euro (brutto); Bauko-
sten Straßenbahnanlagen: 2,1Millionen
Euro (brutto).

it‘s session time,
Jazz im Händel-Haus
Zum vierten Mal lädt die Stiftung Hän-
del-Haus zum Jazz-Sommer in den Hän-
del-Haus-Hof ein. Am Sonnabend, 24.
Juli, ab 20Uhr, greift der Hot String Club
Weimar/Leipzig in Saiten und Tasten.
Bei schlechtem Wetter finden die Kon-
zerte in der Glashalle des Händel-Hauses
statt. Der Eintritt kostet acht Euro. Wei-
tere Konzerte: 31. Juli, 7. und 14. August.
Mehr Infos unter: 0345/50 09 02 22.

lesung zu
bürger und götz

Die Ausstellung „Hommage an Gottfried
August Bürger und Curt Goetz - zwei Hal-
lenser auf Zeit“ kann bis zum 31. August
in der zweiten Rathaus-Etage besichtigt
werden. Sie ist Teil des Projektes „Halle
liest“. Am9.August lesenBerndHofestädt
und Ingeborg von Lips ab 18 Uhr im Rat-
haus Texte von Bürger und Goetz.

brüderle besucht Halle
Bundeswirtschaftsminister trägt sich ins gästebuch ein

Dagmar Szabados und der Vorsitzen-
de des Stadtverbandes der Kleingärtner
Harry Lehmann. Foto: Thomas Ziegler

Bundeswirtschaftsminister Rainer Brü-
derle (FDP) besuchte am 12. Juli die
Stadt Halle. Dabei trug er sich auch in
das Gästebuch der Stadt ein. Anlass war
eine eintägige Reise des Ministers durch
die Region Halle-Leipzig, die unter dem
Motto „20 Jahre Deutsche Einheit - Exi-
stenzgründungen in den neuen Ländern“
stand. Im Anschluss an Firmenbesichti-
gungen diskutierten Vertreter aus Politi-
ker, Wirtschaft und Wissenschaft auf ei-
ner Symposiumveranstaltung im Stadt-
haus. Unter anderem zu der Frage: Wie
können zusätzliche Impulse für Fir-
menneugründungen geschaffen werden?

Der Verkehr kann wieder rollen: Freie Fahrt haben seit dem 9. Juli Straßenbahnen,
Autos und Radler auf einem Teilbereich der Delitzscher Straße. Die Sanierung des
Streckenabschnittes bis zur Grenzstraße ist abgeschlossen. Foto: Thomas Ziegler
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beschlussübersicht der 12. tagung des stadtrates vom 23. Juni 2010

Öffentlicher teil

5 Beschlussvorlagen
Alt 5.1 -Fortschreibung des HH-Kon-
solidierungskonzeptes
abgesetzt

Neu 5.1 Abänderungsbeschluss zur
Haushaltssatzung der Stadt Halle
(Saale) für das Haushaltsjahr 2010
- Beitritt zur kommunalaufsichts-
behördlichen Genehmigung vom
21. Juni 2010, AZ 305.4.1-10402
-hal-hh 2010
(Vorlage: V/2010/09009)
Beschluss

5.2 Entlastung der Mitglieder des
Verwaltungsrates der BMA Be-
teiligungsManagementAnstalt
Halle (Saale) für das Wirtschafts-
jahr 2009
(Vorlage: V/2010/08786)
Beschluss

5.3 Feststellung Jahresabschluss 2009
der Halleschen Wohnungsgesell-
schaft mbH
(Vorlage: V/2010/08912)
Beschluss

5.4 Satzung über die Sondernutzung
an öffentlichen Straßen in der
Stadt Halle (Saale) (Sondernut-
zungssatzung)
(Vorlage: V/2009/08278)
abgesetzt

5.5Satzung zurÄnderung der Satzung
über die Erhebung von Gebühren
für die Sondernutzung an Straßen
in der Stadt Halle (Saale) (Sonder-
nutzungsgebührensatzung)
(Vorlage: V/2009/08279)
abgesetzt

5.6 Überörtliche Prüfung der Stadt
Halle (Saale) mit dem Schwer-
punkt „Zweckentsprechen-de
Verwendung der Haushaltsmittel
für die Fraktionsarbeit“
(Vorlage: V/2010/08904)
Beschluss

5.7 Stellungnahme der Stadt Halle
(Saale) zum Bericht des Landes-
rechnungshofes vom 08.12.2009
über die überörtliche Prüfung mit
dem Schwerpunkt „Wirtschaft-
lichkeit von PPP-Projekten“
(Vorlage: V/2010/08871)
Beschluss

5.8 Änderung der Satzung der Stif-
tung Hospital St. Cyriaci et Anto-
nii zu Halle an der Saale
(Vorlage: V/2010/08741)
Beschluss

5.9 Bebauungsplan Nr. 151 „Wohnge-
biet am Sophienhafen Nord- und
Westseite“ - Vorabwägungsbe-
schluss
(Vorlage: V/2010/08811)
Beschluss

5.10 Bebauungsplan Nr. 151 „Wohn-
gebiet am Sophienhafen, Nord-
und Westseite“ - Beschluss zur er-
neuten öffentlichen Auslegung
(Vorlage: V/2010/08837)
Beschluss

5.11BebauungsplanNr. 151 „Wohnge-
biet am Sophienhafen, Nord- und
Westseite“ - Beschluss zur räum-
lichen Änderung des Geltungsbe-
reiches
(Vorlage: V/2010/08836)
Beschluss

5.12 BebauungsplanNr. 140.2 „Dölau,
Wohngebiet Alfred-Oelßner-Stra-
ße“ - Beschluss zur Änderung des
Geltungsbereiches
(Vorlage: V/2010/08902)
Beschluss

5.13 BebauungsplanNr. 140.2 „Dölau,
Wohngebiet Alfred-Oelßner-Stra-
ße“ - Beschluss zur öffentlichen
Auslegung
(Vorlage: V/2010/08908)
Beschluss

5.14 Beabsichtigte Einziehung des
Parkplatzes Alte Heerstraße
(Vorlage: V/2010/08820)
Beschluss

5.15 Wirtschaftsplan 2010/2011 der
Theater, Oper und Orchester
GmbH Halle
(Vorlage: V/2010/08900)
Beschluss

5.16 Einführung der papierlosen Rats-
arbeit
(Vorlage: V/2010/08822)
modifizierter Beschluss

5.16.1 Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN zur Einführung
der ‚papierlosen‘ Stadtratsarbeit
(Vorlage: V/2009/08342)
abgesetzt

5.16.2 Änderungsantrag vom Stadtrat

Bernhard Bönisch (CDU) zum An-
trag „Einführung der papierlosen
Ratsarbeit“, V/2010/08822
Vorlage: V/2010/09010
abgelehnt

5.17 Schulentwicklungsplanung der
Stadt Halle (Saale) für die Berufs-
bildenden Schulen für das Schuljahr
2010/11
(Vorlage: V/2010/08817)
Beschluss

5.18 Namensgebung einer schulischen
Einrichtung
(Vorlage: V/2010/08821)
Beschluss

5.19 Umsetzungsbeschluss zur Über-
tragung des Technischen Halloren-
und Salinemuseums in freie Träger-
schaft
(Vorlage: V/2010/08752)
Beschluss

5.19.1 Änderungsantrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur
Beschlussvorlage „Um-setzungsbe-
schluss zur Übertragung des Tech-
nischen Halloren- und Salinemuse-
ums in freie Trägerschaft“ (Vorla-
gen-Nummer: V/2010/08752)
(Vorlage: V/2010/08832)
abgesetzt

5.19.2 Änderungsantrag der CDU-
Stadtratsfraktion zum Umsetzungs-
beschluss zur Übertragung des
Technischen Halloren- und Sali-
nemuseums in freie Trägerschaft,
V/2010/08752
(Vorlage: V/2010/09002)
zurückgezogen

6. Wiedervorlage

6.1 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion:
Eingemeindung nach Halle
(Vorlage: V/2010/08630)
abgesetzt

6.1.1 Änderungsantrag der CDU-
Fraktion zum Antrag der FDP-
Fraktion Eingemeindung nach
Halle (V/2010/08630)
(Vorlage: V/2010/08668)
abgesetzt

6.1.2 Änderungsantrag der Frakti-
on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zum Antrag der FDP-Fraktion:
Eingemeindung nach Halle (Vor-
lagen-Nummer: V/2010/08630)
(Vorlage: V/2010/08670)
abgesetzt

6.1.3 Änderungsantrag der SPD-
Stadtratsfraktion zum Antrag der
FDP-Fraktion Eingemeindung
nach Halle (V/2010/08630)
(Vorlage: V/2010/08735)
abgesetzt

6.2. Antrag der SPD-Stadtratsfraktion
zur Gestaltung privater Parkplätze
in Bebauungslücken
(Vorlage: V/2009/08149)
modifizierter Beschluss

6.3.Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zur Umsetzung des
EU-Schulobstprogramms in Halle
(Vorlage: V/2010/08720)
zurückgezogen

6.4 Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN zur Umset-
zung des Stadtratsbeschlusses ge-
gen ausbeuterische Kinderarbeit
(Vorlage: V/2010/08803)
modifizierter Beschluss

6.5 Antrag der CDU-Fraktion: Bestel-
lung einer Seniorenbeauftragten
(Vorlage: V/2010/08730)
modifizierter Beschluss

7. Anträge Fraktionen und Stadträte

7.10 Antrag des Stadtrates Lothar
Dieringer (CDU) zum Saalhorn-
magazin
(Vorlage: V/2010/08944)
verwiesenAusschuss für Planung-
sangelegenheiten, Ausschuss für
Finanzen, städtische Beteiligungs-
verwaltung und Liegenschaften

7.1 Antrag der SPD-Stadtratsfraktion
zur Radwegverbindung zwischen
Dölau und Nietleben
(Vorlage: V/2010/08956)
verwiesenAusschuss für Planung-
sangelegenheiten

7.2 Antrag der SPD-Stadtratsfrakti-
on zu Zahnrettungsboxen für alle
halleschen Kindertagesstätten
(Vorlage: V/2010/08957)
verwiesen Sozial-, Gesundheits-
und Gleichstellungsausschuss, Aus-

schuss für Finanzen, städtische Be-
teiligungsverwaltung und Liegen-
schaften, Hauptausschuss

7. 3 Antrag der Fraktion DIE LINKE.
im Stadtrat Halle (Saale) zur Ver-
besserung der Breitbandversorung
in einem repräsentativen Gebiet
(Vorlage: V/2010/08950)
verwiesen Ausschuss für Wirt-
schaftsförderung und Beschäfti-
gung, Ausschuss für Planungsan-
gelegenheiten

7.3.1 Änderungsantrag der Frakti-
on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zum Antrag der Fraktion DIE
LINKE. im Stadtrat Halle (Saale)
zur Verbesserung der Breitband-
versorung in einem repräsenta-
tiven Gebiet (Vorlagen-Nummer:
V/2010/08950)
(Vorlage: V/2010/09017)
verwiesen Ausschuss für Wirt-
schaftsförderung und Beschäfti-
gung, Ausschuss für Planungsan-
gelegenheiten

7.4 Antrag der Stadträtin Sabine Wolff
(NEUES FORUM) zum Ausbau
eines Blindenleitsystems auf zentra-
len öffentlichen Straßen und Plätzen
der Stadt Halle (Saale)
(Vorlage: V/2010/08984)
verwiesen Sozial-, Gesundheits-
und Gleichstellungsausschuss

7.5 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion
zur Behandlung aller Beraterver-
träge der Stadt Halle im Hauptaus-
schuss
(Vorlage: V/2010/08940)
verwiesen Ausschuss für Finan-
zen, städtische Beteiligungsverwal-
tung und Liegenschaften, Hauptaus-
schuss

7.6 Antrag der Fraktion MitBÜRGER
für Halle - NEUES FORUM zur
Vorlage von Eckwerten des Haus-
haltes 2011 und fortführend
(Vorlage: V/2010/08977)
modifizierter Beschluss

7.7 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zur Stärkung der
städtischen Handelsstruktur
(Vorlage: V/2010/08982)
Beschluss

7.8 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zur Änderung der
Satzung der BeteiligungsManage-
mentAnstalt (BMA)
(Vorlage: V/2010/08973)
Beschluss

7.9 Antrag der Fraktion MitBÜRGER
für Halle - NEUES FORUM zur
Umbesetzung eines sachkundigen
Einwohners im Ausschuss für Ord-
nung und Umweltangelegenheiten
(Vorlage: V/2010/08963)
Beschluss

8. Schriftliche Anfragen Stadträte

8.1 Anfrage des Stadtrates Michael
Sprung (CDU) zum Zustand der
Stützwände am Saaleufer im Be-
reich des Saalhorn
(Vorlage: V/2010/08947)
Kenntnisnahme

8.2 Anfrage des Stadtrates Werner
Misch (CDU) zur Dauer der Grün-
phase der Ampelschaltung im Be-
reich Merseburger Straße, Höhe
Theodor-Neubauer-Straße
(Vorlage: V/2010/08959)
Kenntnisnahme mit Anmer-
kungen

8.3 Anfrage des Stadtrates Werner
Misch (CDU) zum Stand der Aus-
schreibung der Straßenbeleuch-
tungsanlagen der Stadt Halle
(Vorlage: V/2010/08961)
im nicht öffentlichen Teil unter
TOP 6.3 behandelt

8.4 Anfrage des Stadtrates Roland
Hildebrandt (CDU) zum Viertel
Freiimfelder Straße
(Vorlage: V/2010/08980)
Kenntnisnahme mit Anmer-
kungen

8.5 Anfrage des Stadtrates Dr. Mo-
hamedYousif (Fraktion DIE LIN-
KE.) zu Migranten/innen in der
Stadt Halle (Saale)
(Vorlage: V/2010/08862)
Kenntnisnahme

8.6 Anfrage des Stadtrates Uwe Heft
(Fraktion DIE LINKE.) zum zen-
tralen Busbahnhof
(Vorlage: V/2010/08870)
Kenntnisnahme mit Nachfragen

8.7 Anfrage des Stadtrates Uwe Heft
(Fraktion DIE LINKE.) zur Un-

terhaltung der Reide
(Vorlage: V/2010/08949)
Kenntnisnahme mit Anmer-
kungen und Nachfragen

8.8 Anfrage der Fraktion DIE LIN-
KE. im Stadtrat Halle (Saale) zur
Zustellung von Behördenpost
(Vorlage: V/2010/08948)
vertagt auf die Stadtratssitzung
August 2010

8.9 Anfrage der Stadträtin Birgit
Leibrich (Fraktion DIE LINKE.)
zur Bürgerarbeit im „Non-Profit-
Bereich“
(Vorlage: V/2010/08951)
Kenntnisnahme

8.10 Anfrage der Stadträtin Birgit
Leibrich (Fraktion DIE LINKE.)
zur Engagementförderung
(Vorlage: V/2010/08953)
Kenntnisnahme

8.11 Anfrage der SPD-Stadtratsfrak-
tion zu den Springbrunnen in Hal-
le
(Vorlage: V/2010/08958)
Kenntnisnahme

8.12 Anfrage der FDP-Stadtratsfrak-
tion zur umstrittenen Einführung
einer Umweltzone in Halle
(Vorlage: V/2010/08861)
Kenntnisnahme

8.13 Anfrage der FDP-Stadtratsfrak-
tion zuVergabe vonWach- und Si-
cherheitsaufgaben durch das Zen-
trale Gebäudemanagement
(Vorlage: V/2010/08939)
Kenntnisnahme

8.14 Anfrage der FDP-Stadtratsfrak-
tion zu den Reisekosten der Stadt-
verwaltung nach China
(Vorlage: V/2010/08937)
Kenntnisnahme

8.15Anfrage der FDP-Stadtratsfrakti-
on zur Nutzung des Halle-Passes
(Vorlage: V/2010/08933)
vertagt auf die Stadtratssitzung
August 2010

8.16 Anfrage der Stadträtin Sabi-
ne Wolff (NEUES FORUM) zur
Teilnahme am Interessenbekun-
dungsverfahren „Bürgerarbeit“
(Vorlage: V/2010/08952)
Kenntnisnahme

8.17 Anfrage der Stadträtin Sabi-
ne Wolff (NEUES FORUM) zur
Kooperation zwischen Hort und
Grundschule
(Vorlage: V/2010/08965)
Kenntnisnahme

8.18Anfrage des Stadtrates Denis Hä-
der (MitBÜRGER für Halle) zum
„Infozentrum Fährstraße“
(Vorlage: V/2010/08954)
Kenntnisnahme

8.19 Anfrage des Stadtrates Erik
Schulze (NPD) zu finanziellen
Mitteln zur Unterstützung von
Projekten zur Bekämpfung des
Linksextremismus
(Vorlage: V/2010/08987)
Kenntnisnahme

8.20 Anfrage der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zu Maß-
nahmen der Radverkehrsförde-
rung im Jahr 2010
(Vorlage: V/2010/08969)
Kenntnisnahme mit Nachfragen

8.21 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS
90/DIEGRÜNEN zu Ergebnissen
des kommunalen Flächenmanage-
ments
(Vorlage: V/2010/08971)
Kenntnisnahme mit Nachfragen

8.22 Anfrage der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zur Aus-
gabe von Kultur-Gutscheinen
(Vorlage: V/2010/08974)
Kenntnisnahme

8.23 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS
90/DIEGRÜNEN zu den Instand-
haltungskosten städtischen Immo-
bilienvermögens
(Vorlage: V/2010/08976)
vertagt auf die Stadtratssitzung
August 2010

8.24 Anfrage des Stadtrates Oliver
Paulsen (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) zur städtischen Un-
terstützung von Ansiedlungs-
bestrebungen einer Internationa-
len Schule in Heide-Süd
(Vorlage: V/2010/08981)
Kenntnisnahme

8.25 Anfrage des Stadtrates Oliver
Paulsen (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) zur dauerhaften
Marktplatzgestaltung
(Vorlage: V/2010/08979)
Kenntnisnahme

8.26 Anfrage der Stadträtin Inés
Brock (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN) zur Erarbeitung von kultur-
politischen Leitlinien
(Vorlage: V/2010/08975)
Kenntnisnahme mit Anmer-
kungen

8.27 Anfrage des Stadtrates Dietmar
Weihrich (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) zu einem Baulandka-
taster in Halle
(Vorlage: V/2010/08970)
vertagt auf die Stadtratssitzung
August 2010

9. Mitteilungen

9.1 Mehrbedarf für Vorhaben KP II
(Vorlage: V/2010/08995)
Kenntnisnahme

9.1.1 Stand Umsetzung Konjunkturpro-
gramm II
Kenntnisnahme

9.2 Information zum Prüfauftrag aus
dem Antrag der Fraktion DIE
LINKE. zur Prüfung von Fahr-
radabstellanlagen am Hauptbahn-
hof Halle (Saale) (Beschluss-Nr.
V/2010/08783)
(Vorlage: V/2010/08962)
Kenntnisnahme

10. Anregungen

10.1 Anregung der Stadträtin Sabine
Wolff (NEUES FORUM) zur Ein-
führung von Eintrittsplaketten für
das diesjährige Laternenfest 2011
(Vorlage: V/2010/08964)
Kenntnisnahme mit Anmer-
kungen

nicht Öffentlicher teil

3 Beschlussvorlagen
3.1 Änderung eines Kaufvertrages
(Vorlage: V/2010/08776)
Beschluss

3.2 Vergabebeschluss: Amt 66-B-19/
2010 - Halle (Saale), Gerbersaale -
Bauwerksertüchtigung eines Regen-
wassersammlers
(Vorlage: V/2010/08915)
Beschluss

3.3 Vergabebeschluss: ZGM-B-034/
2010, Los 8 - Trainingsschwimm-
halle Robert-Koch-Straße, Hei-
zungs- und Lüftungstechnik
(Vorlage: V/2010/08916)
Beschluss

3.4 Personalangelegenheit
(Vorlage: V/2010/08983)
Beschluss

3.5 Vergleich in der Grundstücksange-
legenheit Leipziger Straße 18
(Vorlage: V/2010/08925)
Beschluss

3.6 Belastung eines Erbbaurechtes mit
Grundschulden
(Vorlage: V/2010/08994)
Beschluss

5. Anträge Fraktionen und Stadträte

5.1 Antrag der CDU-Fraktion betref-
fend einer Kostenaufstellung durch
den Eigenbetrieb Zentrales Gebäu-
demanagement
(Vorlage: V/2010/08943)
vertagt auf die Stadtratssitzung
August 2010

6. Schriftliche Anfragen von Stadt-
räten

6.1 Anfrage der Stadträtin SabineWolff
(NEUES FORUM) zur Eissporthal-
le
(Vorlage: V/2010/08966)
Kenntnisnahme

6.2 Anfrage der Stadträtin Sabi-
ne Wolff (NEUES FORUM) zur
Übertragung der städtischen Bä-
der
(Vorlage: V/2010/08967)
Kenntnisnahme

6.3 Anfrage des Stadtrates Werner
Misch (CDU) zum Stand der Aus-
schreibung der Straßenbeleuch-
tungsanlagen der Stadt Halle
(Vorlage: V/2010/08961 im nicht
öffentlichen Teil unter TOP 6.3
behandelt)
Kenntnisnahme
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satzung über die erhebung von beiträgen für straßenbauliche maßnahmen
in der stadt Halle (saale) – straßenausbaubeitragssatzung

Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemein-
deordnung für das Land Sachsen-Anhalt
(GO LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. August 2009 (GVBl.
LSA S. 383), zuletzt mehrfach geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anpas-
sung des neuen kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesens vom 13. April
2010 (GVBl. LSA S. 190) und der §§ 2
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für
das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 13.
Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes zur Änderung kommunalrecht-
licher Vorschriften vom 17. Dezember
2008 (GVBl. LSA S. 452) hat der Stadt-
rat der Stadt Halle (Saale) in seiner Sit-
zung am 26.Mai 2010 folgende Satzung
beschlossen:

§1
beitragsfähige maßnahmen

(1) ZurDeckung ihres Aufwandes für die
erforderliche Herstellung, Anschaf-
fung, Erweiterung, Verbesserung und
Erneuerung ihrer öffentlichen Ver-
kehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze
sowie selbständige Grünanlagen und
Parkeinrichtungen) erhebt die Stadt
Halle (Saale) nach Maßgabe dieser
Satzung Beiträge von den Beitrags-
pflichtigen im Sinne des §13 dieser
Satzung, denen durch die Inanspruch-
nahme oder die Möglichkeit der In-
anspruchnahme dieser Leistungen ein
Vorteil entsteht.

(2)Die Bestimmungen dieser Satzung
gelten nicht, soweit Erschließungsbei-
träge nach den §§127 ff. BauGB zu er-
heben sind.

§2
beteiligung der beitragspflichtigen

(1)Die Stadt Halle (Saale) wird die spä-
ter Beitragspflichtigen spätestens ei-
nen Monat vor der Entscheidung über
die beitragsauslösende Maßnahme
über das beabsichtigte Vorhaben so-
wie über die zu erwartende Kostenbe-
lastung unterrichten, damit ihnen Ge-
legenheit bleibt, sich in angemessener
Weise gegenüber der Stadt zu äußern.

(2)Über das Ergebnis der Anliegerbe-
teiligung erfolgt eine Information an
den Ausschuss für Planungsangele-
genheiten.

§3
umfang des beitragsfähigen

aufwandes

Beitragsfähig ist insbesondere der Auf-
wand für:
1. den Erwerb (einschließlich der Er-
werbsnebenkosten) der für die Her-
stellung, Erweiterung, Verbesserung
oder Erneuerung der öffentlichen
Verkehrsanlagen benötigten Grund-
flächen; dazu gehört auch der Wert
der von der Stadt hierfür aus ihrem
Vermögen bereitgestellten Flächen
im Zeitpunkt der Bereitstellung ein-
schließlich der Bereitstellungsneben-
kosten,

2. die Freilegung der Flächen,
3. die Herstellung, Anschaffung, Erwei-
terung, Verbesserung oder Erneue-
rung der Fahrbahn oder der Misch-
verkehrsfläche mit Unterbau und De-
cke sowie für notwendige Erhöhungen
und Vertiefungen einschließlich der
Anschlüsse an andere Straßen sowie
Aufwendungen und Ersatzleistungen
wegen Veränderung des Straßenni-
veaus,

4. die Herstellung, Anschaffung, Erwei-
terung, Verbesserung oder Erneue-
rung von Wegen, Plätzen, Fußgänger-
zonen, verkehrsberuhigten Bereichen
und nicht befahrbaren Wohnwegen in
entsprechender Anwendung von Zif-
fer 3,

5. die Herstellung, Anschaffung, Erwei-
terung, Verbesserung oder Erneue-
rung von

a) Randsteinen und Schrammborden,
b) Rad- und Gehwegen,
c) kombinierten Rad- und Gehwegen,
d) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicher-
heitsstreifen,

e) Beleuchtungseinrichtungen,
f) Rinnen und anderen Einrichtungen
für die Oberflächenentwässerung der
öffentlichen Verkehrsanlagen,

g) Böschungen, Schutz- und Stützmau-
ern,

h) Parkflächen (auch Standspuren und
Haltebuchten) und Grünanlagen als
Bestandteil der öffentlichen Verkehrs-
anlage,

6. die Herstellung, Anschaffung, Erwei-
terung, Verbesserung oder Erneue-
rung von selbständigen Grünanlagen
und Parkeinrichtungen,

7. die Leistungen, die zum Ausgleich
oder zum Ersatz eines durch eine bei-
tragsfähige Maßnahme bewirkten
Eingriffs in Natur und Landschaft zu
erbringen sind,

8. die Beauftragung Dritter mit der Pla-
nung und Bauleitung,

9. die Fremdfinanzierung der in Nr. 1 bis
Nr. 8 bezeichneten Maßnahmen.

§4
ermittlung des beitragsfähigen

aufwandes

(1)Der beitragsfähige Aufwand wird
nach den tatsächlichen Aufwen-
dungen ermittelt. Soweit die Stadt ei-
gene Grundstücke für die Durchfüh-
rung einer Maßnahme bereitstellt, ist
der Verkehrswert des Grundstücks als
Aufwand anzusetzen.

(2)Die Stadt kann den beitragsfähigen
Aufwand für die gesamte Einrichtung
oder für selbständig nutzbare Ab-
schnitte der Einrichtung (Abschnitts-
bildung) ermitteln.

(3)Die Stadt kann den beitragsfähigen
Aufwand für eine Einrichtung oder ei-
nen selbständigen Abschnitt der Ein-
richtung jeweils für die einzelne Aus-
baumaßnahme insgesamt, aber nach
Maßgabe des §10 auch gesondert für
den Grunderwerb, die Freilegung und
für nutzbare Teile der Verkehrsein-
richtungen ermitteln (Aufwandsspal-
tung).

§5
anteil der stadt und der beitrags-

pflichtigen am aufwand

(1)Der umlagefähige Aufwand ist der
Anteil des beitragsfähigen Aufwandes
nach §§3 und 4, der nach Maßgabe
des Abs. 4 auf die Beitragspflichti-
gen entfällt und nicht durch Zuschüs-
se Dritter entsprechend der Anrech-
nungsvorschrift nach Abs. 3 gedeckt
ist.

(2)Die Stadt trägt den Anteil des bei-
tragsfähigen Aufwandes, der

1. auf die Inanspruchnahme der Einrich-
tungen durch die Allgemeinheit ent-
fällt.

2. bei der Verteilung des umlagefähigen
Aufwandes nach §6 auf ihre eigenen
Grundstücke entfällt. Den übrigen
Teil des Aufwandes haben die Bei-
tragspflichtigen zu tragen.

(3)Zuschüsse Dritter können, soweit der
Zuschussgeber nichts anderes be-
stimmt hat, je hälftig auf den von der
Stadt und auf den von den Beitrags-
pflichtigen zu tragenden Anteil am
beitragsfähigen Aufwand angerech-
net werden.

(4)Der Anteil der Beitragspflichtigen am
beitragsfähigen Aufwand beträgt:

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die
überwiegend dem Anliegerverkehr
dienen (Anliegerstraßen) – sofern es
sich nicht um selbständige Sackgas-
sen gemäß Satz 2 und Satz 3 handelt

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand-
und Sicherheitsstreifen sowie Bö-
schungen, Schutz- und Stützmauern,
Busbuchten und Bushaltestellen
60%

b) für Radwege einschließlich der Rand-
steine und Schrammborde 60%

c) für kombinierte Rad- und Gehwege
einschließlich der Randsteine und
Schrammborde 65%

d) für Gehwege einschließlich der Rand-
steine und Schrammborde 70%

e) für Beleuchtungseinrichtungen so-
wie für Rinnen und andere Einrich-
tungen der Oberflächenentwässerung
70%

f) für unselbständige Grünanlagen
60%

g) für unselbständige Parkflächen (auch
Standspuren) mit Ausnahme von Bus-

buchten und Bushaltestellen 70%
h) für niveaugleiche Mischflächen 65%
2. bei öffentlichen Einrichtungen mit
starkem innerörtlichen Verkehr
(Haupterschließungsstraßen)

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand-
und Sicherheitsstreifen sowie Bö-
schungen, Schutz- und Stützmauern,
Busbuchten und Bushaltestellen 40%

b) für Radwege einschließlich Rand-
steine und Schrammborde 40%

c) für kombinierte Rad- und Geh-
wege einschließlich Randsteine und
Schrammborde 45%

d) für Gehwege einschließlich Rand-
steine und Schrammborde 55%

e) für Beleuchtungseinrichtungen so-
wie für Rinnen und andere Einrich-
tungen der Oberflächenentwässerung
55%

f) für unselbständige Grünanlagen
50%

g) für unselbständige Parkflächen (auch
Standspuren) mit Ausnahme von Bus-
buchten und Bushaltestellen
60%

h) für niveaugleiche Mischflächen
50%

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die
überwiegend demDurchgangsverkehr
dienen (Hauptverkehrsstraßen)

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand-
und Sicherheitsstreifen sowie Bö-
schungen, Schutz- und Stützmauern,
Busbuchten und Bushaltestellen
20%

b) für Radwege einschließlich Rand-
steine und Schrammborde
20%

c) für kombinierte Rad- und Geh-
wege einschließlich Randsteine und
Schrammborde 30%

d) für Gehwege einschließlich Rand-
steine und Schrammborde
50%

e) für Beleuchtungseinrichtungen so-
wie für Rinnen und andere Einrich-
tungen der Oberflächenentwässerung
55%

f) für unselbständige Grünanlagen
50%

g) für unselbständige Parkflächen (auch
Standspuren) mit Ausnahme von Bus-
buchten und Bushaltestellen
55%

4. bei Fußgängerzonen 55%
5. bei nichtbefahrbaren Wohnwegen
70%

6. bei Wegen, die in erster Linie zur Be-
nutzung durch die Eigentümer der an-
liegenden land- und forstwirtschaft-
lichen Grundstücke bestimmt sind
und die regelmäßig in erster Linie
von diesem Personenkreis bzw. de-
ren Pächtern genutzt werden (Wirt-
schaftswege) 75%

7. bei selbständigen Grünanlagen
60%

8. bei selbständigen Parkeinrichtungen
60%

Handelt es sich bei der Anliegerstra-
ße im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 um eine
selbständige Sackgasse, beträgt der An-
teil der Beitragspflichtigen am beitrags-
fähigen Aufwand einheitlich 80%. Dies
gilt insbesondere, wenn die Sackgasse
mit dem Zeichen 357 des §42 Straßen-
verkehrsordnung gekennzeichnet ist.

(5)Die Stadt kann im Einzelfall vor Ent-
stehen der sachlichen Beitragspflich-
ten durch eine Sondersatzung von den
in §5 Abs. 4 festgesetzten Anteilsver-
hältnissen abweichen, wenn wichtige
Gründe, insbesondere eine übermäßi-
ge Inanspruchnahme von öffentlichen
Einrichtungen die überwiegend dem
Durchgangsverkehr dienen durch die
Allgemeinheit, für eine andere Vor-
teilsbemessung sprechen.

§6
beitragsmaßstab

Der umlagefähige Aufwand wird auf
die Grundstücke, denen durch die Inan-
spruchnahme oder die Möglichkeit der
Inanspruchnahme der ausgebauten öf-
fentlichen Verkehrsanlage nach §1 Abs.
1 oder eines bestimmten Abschnitts nach
§4 Abs. 2 ein Vorteil entsteht, in dem
Verhältnis verteilt, in dem die Nutzungs-
flächen dieser Grundstücke zueinander
stehen. Die Nutzungsfläche ergibt sich
durch die Vervielfachung der Grund-
stücksfläche nach §7 mit dem nach den
§§8 und 9 maßgeblichen Nutzungsfak-
tor.

§7
grundstück, beitragspflichtige

fläche

(1)Grundstück im Sinne dieser Satzung
ist grundsätzlich das Grundstück im
Sinne des Grundbuchrechts. Ist ein
vermessenes und im Bestandsver-
zeichnis des Grundbuchs unter ei-
ner eigenen Nummer eingetragenes
Grundstück nicht vorhanden, so gilt
die von dem Beitragspflichtigen zu-
sammenhängend genutzte Fläche als
Grundstück.

(2)Als für die Beitragsermittlung maß-
gebliche Grundstücksfläche gilt
grundsätzlich der Flächeninhalt des
Grundstücks. Soweit Flächen berück-
sichtigungsfähiger Grundstücke bau-
lich oder gewerblich nutzbar sind,
richtet sich die Ermittlung des Nut-
zungsfaktors nach §8. Für die übrigen
Flächen – einschließlich der im Au-
ßenbereich liegenden Teilflächen jen-
seits einer Bebauungsplangrenze, ei-
ner Tiefenbegrenzungslinie oder der
Grenze einer Satzung nach §34 Abs.
4 BauGB – richtet sich die Ermittlung
des Nutzungsfaktors nach §9.

(3)Als baulich oder gewerblich nutz-
bar gilt bei berücksichtigungsfähigen
Grundstücken,

1. die insgesamt oder teilweise im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans
nach §30 BauGB und mit der Rest-
fläche innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles nach § 34
Abs. 1 BauGB liegen, die Gesamtflä-
che des Grundstücks,

2. die über die Grenzen des Bebauungs-
plans nach §30 BauGB in den Außen-
bereich hinausreichen, die Fläche im
Bereich des Bebauungsplans,

3. die im Bereich einer Satzung nach
§ 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei
Grundstücken, die über die Grenzen
einer solchen Satzung hinausreichen,
die Fläche im Satzungsbereich,

4. für die kein Bebauungsplan nach §30
BauGB und keine Satzung nach §34
Abs. 4 BauGB besteht,

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles
(§ 34 Abs. 1 BauGB) liegen, die Ge-
samtfläche des Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilwei-
se innerhalb des im Zusammenhang
bebauten Ortsteiles nach §34 Abs. 1
BauGB und teilweise im Außenbe-
reich (§35 BauGB) liegen:

aa) bei Grundstücken, die an die öffent-
lichen Verkehrsanlagen grenzen, die
Gesamtfläche des Grundstücks, höch-
stens jedoch die Grundstücksfläche
zwischen der jeweiligen Straßengren-
ze und einer dazu verlaufenden Linie
in einer Tiefe von 40 m,

bb) bei Grundstücken, die nicht unmittel-
bar an die öffentliche Verkehrsanlage
grenzen, mit dieser aber durch einen
eigenen Weg oder durch einen recht-
lich gesicherten Zugang verbunden
sind, die gesamte Grundstücksfläche,
höchstens jedoch die Grundstücksflä-
che zwischen der der Verkehrsanlage
zugewandten Grundstücksgrenze und
einer dazu verlaufenden Linie in einer
Tiefe von 40 m,

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr.
4 lit. b), aa) ergebenden Grenzen hi-
naus bebaut oder gewerblich genutzt
sind, die Fläche zwischen der jewei-
ligen Straßengrenze bzw. im Fall von
Nr. 4 lit. b), bb) der der öffentlichen
Verkehrsanlage zugewandten Grund-
stücksgrenze und einer Linie, die in
einem gleichmäßigen Abstand ver-
läuft, der der übergreifenden Bebau-
ung oder gewerblichen Nutzung ent-
spricht.

(4)Bei berücksichtigungsfähigen Grund-
stücken, die

1. nicht baulich oder gewerblich, son-
dern nur in vergleichbarer Weise nutz-
bar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und
Festplätze, Freibäder, Campingplätze,
Dauerkleingärten) oder innerhalb des
im Zusammenhang bebauten Orts-
teiles (§34 Abs. 1 BauGB) so genutzt
werden, oder

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich
(§35 BauGB) liegen oder wegen ent-
sprechender Festsetzung in einem Be-
bauungsplan nach §30 BauGB nur in
anderer Weise (z. B. landwirtschaft-
liche Nutzung) nutzbar sind, ist die
Grundstücksfläche des Grundstücks

bzw. die Fläche des Grundstücks zu-
grunde zu legen, die von den Rege-
lungen des Abs. 3 nicht erfasst wird.

§8
nutzungsfaktoren für baulich oder
gewerblich genutzte grundstücke

(1)Der Nutzungsfaktor bei berücksich-
tigungsfähigen Grundstücken, die
baulich oder gewerblich nutzbar
sind, wird durch die Zahl der Voll-
geschosse bestimmt. Vollgeschosse
sind Geschosse, deren Deckenober-
fläche im Mittel mehr als 1,60 m
über die Geländeroberfläche hinaus-
ragt und die über mindestens zwei
Drittel ihrer Grundfläche eine lichte
Höhe von mindestens 2,30 m haben.
Zwischendecken oder Zwischenbö-
den, die unbegehbare Hohlräume von
einem Geschoss abtrennen, bleiben
bei der Anwendung des Satzes 2 un-
berücksichtigt. Kirchengebäude wer-
den stets als eingeschossige Gebäude
behandelt. Besteht im Einzelfall we-
gen der Besonderheiten des Bauwerks
in ihm kein Vollgeschoss im Sinne der
Sätze 2 und 3, so werden bei gewerb-
lich oder industriell genutzten Grund-
stücken je angefangene 3,50 m und
bei allen in anderer Weise baulich ge-
nutzten Grundstücken je angefangene
2,30 m Höhe des Bauwerks (Traufhö-
he) als ein Vollgeschoss gerechnet.

(2)Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem
Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je
weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3)Als Zahl der Vollgeschosse gilt – je-
weils bezogen auf die in § 7 Abs. 3
bestimmten Flächen – bei Grundstü-
cken

1. die ganz oder teilweise im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplans nach
§30 BauGB liegen (§7 Abs. 3 Nr. 1
und Nr. 2),

a) die im Bebauungsplan festgesetz-
te höchstzulässige Zahl der Voll-
schosse,

b) für die im Bebauungsplan statt der
Zahl der Vollgeschosse die Höhe der
baulichen Anlagen festgesetzt ist, in
Gewerbegebieten nach §8 BauNVO,
Industriegebieten nach §9 BauNVO
und Sondergebieten im Sinne von §11
Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in
allen anderen Baugebieten die durch
2,3 geteilte höchstzulässige Gebäude-
höhe auf ganze Zahlen aufgerundet,

c) für die im Bebauungsplan weder die
Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe
der baulichen Anlagen, sondern nur
die Baumassenzahl festgesetzt ist,
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige
Baumassenzahl auf ganze Zahlen ge-
rundet,

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze,
Parkhäuser bzw. Parkpaletten oder
eine Tiefgaragenanlage errichtet wer-
den dürfen, die Zahl von einem Voll-
geschoss je Nutzungsebene,

e) für die im Bebauungsplan gewerb-
liche Nutzung ohne Bebauung festge-
setzt ist, die Zahl von einem Vollge-
schoss,

f) für die im Bebauungsplan industriel-
le Nutzung ohne Bebauung festgesetzt
ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen,

g) für die im Bebauungsplan weder die
Zahl der Vollgeschosse noch die
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die
Baumassenzahl bestimmt ist, der in
der näheren Umgebung überwiegend
festgesetzte und/oder tatsächlich vor-
handene (§34 BauGB) Berechnungs-
wert nach lit. a - c),

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse
nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) bis g) oder
die Höhe der baulichen Anlagen bzw.
die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b)
bzw. lit. c) überschritten wird, die tat-
sächliche vorhandene Zahl der Voll-
geschosse bzw. die sich nach der tat-
sächlich vorhandenen Bebauung erge-
benden Berechnungswerte nach Nr. 1
lit. b) bzw. lit. c),

3. für die kein Bebauungsplan besteht,
die aber ganz oder teilweise inner-
halb des im Zusammenhang bebauten
Ortsteiles liegen (§7 Abs. 3 Nr. 3 und
Nr. 4), wenn sie

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tat-
sächlich vorhandenen Vollgeschosse
auf dem Grundstück,

Die Fortsetzung der Straßenausbau-
beitragssatzung finden Sie auf Amts-
blattseite 5
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b) unbebaut sind, die Zahl der in der nä-
heren Umgebung überwiegend vorhan-
denen Vollgeschosse,

c) nur mit Garagen, Stellplätzen, Park-
häusern bzw. Parkpaletten oder einer
Tiefgaragenanlage bebaut sind, die
Zahl von einem Vollgeschoss je Nut-
zungsebene.

(4)Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit
Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird
vervielfacht mit

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb
eines tatsächlich bestehenden (§ 34
BauGB) oder durch Bebauungsplan
nach § 30 BauGB ausgewiesenen
Wohngebietes (§3, §4 und §4a BauN-
VO), Dorfgebietes (§5 BauNVO) oder
Mischgebietes (§6 BauNVO) oder oh-
ne ausdrückliche Gebietsfestsetzung
innerhalb eines Bebauungsplange-
bietes überwiegend gewerblich oder
überwiegend in einer der gewerblichen
Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Ver-
waltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofs-
gebäude, Praxen für freie Berufe) ge-
nutzt wird,

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb
eines tatsächlich bestehenden (§ 34
BauGB) oder durch Bebauungsplan
nach § 30 BauGB ausgewiesenen
Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewer-
begebietes (§ 8 BauNVO), Industrie-
gebietes (§9 BauNVO) oder Sonder-
gebietes (§11 BauNVO) liegt.

§9
nutzungsfaktoren für grundstücke

mit sonstiger nutzung

(1)Für die Flächen nach §7 Abs. 4 gel-
ten als Nutzungsfaktoren bei Grund-
stücken, die

1. aufgrund entsprechender Festset-
zungen in einem Bebauungsplan nach
§ 30 BauGB nicht baulich oder ge-
werblich, sonder nur in vergleichbarer
Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe,
Sport- und Festplätze, Freibäder, Cam-
pingplätze, Dauerkleingärten) oder in-
nerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles (§34 Abs. 1 BauGB)
so genutzt werden 0,5

2. im Außenbereich (§35 BauGB) liegen
oder wegen entsprechender Festset-
zungen in einem Bebauungsplan nach
§30 BauGB nur in anderer Weise nutz-
bar sind, wenn

a) sie ohne Bebauung sind, bei
aa) Waldbestand oder wirtschaftlich
nutzbaren Wasserflächen 0,0167

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland
oder Gartenland 0,0333

cc)gewerbliche Nutzung (z. B. Bodenab-
bau) 1,0

b) sie in einer der baulichen oder gewerb-
lichen Nutzung vergleichbaren Weise
genutzt werden (z. B. Friedhöfe, Sport-
und Festplätze, Freibäder, Camping-
plätze, Dauerkleingärten) 0,5

c) auf ihnen Wohnbebauung, land-
wirtschaftliche Hofstellen oder

landwirtschaftliche Nebengebäu-
de (z. B. Feldscheunen) vorhan-
den sind, für eine Teilfläche, die
sich rechnerisch aus der Grundflä-
che der Baulichkeiten geteilt durch
die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das
zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss, für die Rest-
fläche gilt lit. a)

d) sie gewerblich genutzt und bebaut
sind, für eine Teilfläche, die sich
rechnerisch aus der Grundfläche
der Baulichkeiten geteilt durch die
Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5
mit Zuschlägen von je 0,375 für das
zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss, für die Rest-
fläche gilt lit. a)

e) sie ganz oder teilweise im Geltungs-
bereich einer Satzung nach §35 Abs. 6
BauGB liegen, für die von der Satzung
erfassten Teilflächen

aa)mit Baulichkeiten, die kleinen Hand-
werks- oder Gewerbebetrieben die-
nen, 1,5 mit Zuschlägen von je 0,375
für das zweite und jedes weitere tat-
sächliche vorhandene Vollgeschoss

bb)mit sonstigenBaulichkeiten oder ohne
Bebauung 1,0 mit Zuschlägen von je
0,25 für das zweite und jedes weitere
tatsächliche vorhandene Vollgeschoss,
für die Restfläche gilt lit. a).

(2)Die Bestimmung des Vollgeschosses
richtet sich nach §8 Abs. 1.

§10
aufwandsspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihen-
folge kann der Straßenausbaubeitrag selb-
ständig erhoben werden für
1. den Grunderwerb und den Wert der
von der Stadt aus ihrem Vermögen be-
reitgestellten Flächen,

2. die Freilegung,
3. die Fahrbahn,
4. den Radweg,
5. den Gehweg,
6. den kombinierten Rad- und Gehweg,
7. die Oberflächenentwässerung,
8. die Beleuchtung,
9. die unselbständigen Parkflächen,
10.die unselbständigen Grünanlagen.

§11
entstehung der beitragspflicht

(1)Die sachliche Beitragspflicht entsteht
mit der Beendigung der beitragsfä-
higen Maßnahme.

(2) In den Fällen der Aufwandsspal-
tung entsteht die sachliche Beitrags-
pflicht mit der Beendigung der Teil-
maßnahme, frühestens jedoch mit der
Entscheidung über die Aufwandsspal-
tung.

(3)Bei der Abrechnung von selbständig

nutzbaren Abschnitten entsteht die
sachliche Beitragspflicht mit der Be-
endigung der Abschnittsmaßnahme,
frühestens jedoch mit der Entschei-
dung über die Abschnittsbildung.

(4)Die Maßnahmen nach Abs. 1 bis 3
sind erst dann beendet, wenn die tech-
nischen Arbeiten gemäß dem städ-
tischen Bauprogramm abgeschlossen
sind, der Aufwand berechenbar ist und
in den Fällen von Abs. 1 und 3 die er-
forderlichen Grundflächen im Eigen-
tum der Stadt stehen.

(5)Die persönliche Beitragspflicht ent-
steht mit der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides.

§12
Vorausleistungen und ablösung

(1)Auf die künftige Beitragsschuld kön-
nen angemessene Vorausleistungen
verlangt werden, sobald mit der
Durchführung der Maßnahme begon-
nen worden ist. Die Vorausleistung ist
mit der endgültigen Beitragsschuld zu
verrechnen, auch wenn der Vorauslei-
stende nicht beitragspflichtig ist.

(2) In den Fällen, in denen die Beitrags-
pflicht noch nicht entstanden ist, kann
die Ablösung des Beitrags im Ganzen
durch Vertrag vereinbart werden. Zur
Feststellung des Ablösungsbetrages
ist der für die Ausbaumaßnahme im
Sinne von §1 entstehende beitragsfä-
hige Aufwand anhand von bereits vor-
liegenden Unternehmerrechnungen
und im Übrigen nach dem Ausschrei-
bungsergebnis zu ermitteln und nach
Maßgabe dieser Satzung auf die
Grundstücke zu verteilen, von denen
aus die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme der betreffenden öffentlichen
Verkehrsanlage besteht. Ein Rechts-
anspruch auf Ablösung besteht nicht.
Durch Zahlung desAblösungsbetrages
wird die Beitragspflicht endgültig ab-
gegolten.

§13
beitragspflichtige

(1)Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt
der Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides Eigentümer des Grundstücks
ist. Ist das Grundstück mit einem Erb-
baurecht belastet, so ist anstelle des Ei-
gentümers der Erbbauberechtigte bei-
tragspflichtig. Ist das Grundstück mit
einem dinglichen Nutzungsrecht nach
Art. 233 §4 des Einführungsgesetzes
zumBürgerlichenGesetzbuch belastet,
so ist anstelle des Eigentümers der In-
haber dieses Rechts beitragspflichtig.

(2)Für Grundstücke und Gebäude, die
im Grundbuch noch als Eigentum
des Volkes eingetragen sind, tritt an
die Stelle des Eigentümers der Verfü-

gungsberechtigte im Sinne von §8Abs.
1 des Vermögenszuordnungsgesetzes.

(3)Mehrere Beitragspflichtige haften als
Gesamtschuldner. BeiWohnungs- und
Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil
beitragspflichtig.

(4)Der Beitrag ruht als öffentliche Last
auf dem Grundstück, bei Bestehen
eines Erbbaurechtes auf diesem und
im Falle von Abs. 3 Satz 2 auf dem
Wohnungs- und Teileigentum.

§14
beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Bei-
tragspflichtigen entfällt, wird durch
schriftlichen Bescheid festgesetzt.

§15
fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Bei-
träge und Vorausleistungen werden einen
Monat nach Bekanntgabe des Bescheides
fällig.

§16
billigkeitsregelungen

(1)Übergroße Grundstücke werden be-
grenzt herangezogen. Als übergroß
gelten solche der Wohnnutzung die-
nendenGrundstücke in der Stadt Halle
(Saale), deren Größe die durchschnitt-
licheWohngrundstücksgrößevon1.656
m² um mindestens 30 v. H. übersteigt.
Für die beschränkte Heranziehung
übergroßer Wohngrundstücke gilt:

1. mit dem vollen Beitragssatz wird der
auf 2.153 m² begrenzte Flächenanteil
des Grundstückes herangezogen,

2. mit einem beschränkten Beitragssatz
wird die über der Begrenzungsfläche
nach Ziff. 1 liegende Grundstücksflä-
che wie folgt herangezogen:

a) keine Heranziehung bei einer Bebau-
ung mit bis zu 2 Vollgeschossen,

b) Reduzierung des Beitragssatzes auf
40% bei einer Bebauung mit

3 Vollgeschossen,
c) Reduzierung des Beitragssatzes auf
60% bei einer Bebauung mit

4 Vollgeschossen,
d) Redzierung des Beitragssatzes auf
75% bei einer Bebauung mit

5 oder 6 Vollgeschossen,
e) Reduzierung des Beitragssatzes auf
90% bei einer Bebauung mit 7 oder
mehr Vollgeschossen.

(2)Bei Grundstücken, denen durch die
Inanspruchnahme oder die Möglich-
keit der Inanspruchnahme mehrerer
nach dieser Satzung beitragsfähigen
Einrichtungen gemäß §1 Abs. 1 ein
Vorteil entsteht, wird der nach Maß-

gabe dieser Satzung ermittelte Beitrag
nur zu zwei Drittel von dem Beitrags-
pflichtigen nach §13 erhoben. Der ver-
bleibende Beitragsanteil geht zu La-
sten der Stadt.

(3)Ansprüche aus dem Abgabeschuldver-
hältnis können ganz oder teilweise ge-
stundet werden, wenn die Einziehung
bei Fälligkeit eine erheblicheHärte für
den Schuldner bedeutenwürde und der
Anspruch durch die Stundung nicht
gefährdet erscheint. Ist deren Einzie-
hung nach Lage des Einzelfalles un-
billig, können sie ganz oder zum Teil
erlassen werden.

§17
auskunftspflicht

Die Beitragspflichtigen sind verpflich-
tet, der Stadt alle zur Ermittlung der Bei-
tragsgrundlage erforderlichen Auskünfte
zu erteilen, auf Verlangen geeignete Un-
terlagen vorzulegen und jeden Eigentums-
wechsel, jede Veränderung der Grund-
stücksgröße bzw. der Anzahl der Voll-
geschosse sowie jede Nutzungsänderung
anzuzeigen.

§18
ordnungswidrigkeiten

Verstößt ein Beitragspflichtiger gegen sei-
neAuskunftspflicht nach §17 der Satzung
oder begeht sonst eine Ordnungswidrig-
keit im Sinne des §16 Abs. 2 KAG-LSA,
kann diese mit einem Bußgeld bis zu
10.000,00 EUR geahndet werden.

§19
inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Satzung vom 22. Dezember 1999,
zuletzt geändert durch Satzung vom 22.
November 2006, außer Kraft.

Halle (Saale), den 18. Juni 2010
Dagmar Szabados

Oberbürgermeisterin

bekanntmachungsanordnung

Die vom Stadtrat der Stadt Halle
(Saale) in seiner 11. öffentlichen
Sitzung am 26.Mai 2010 beschlos-
seneStraßenausbaubeitragssatzung
der Stadt Halle (Saale) wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Halle (Saale), den 18.06.2010

Dagmar Szabados
Oberbürgermeisterin

bekanntmachungen der stadt Halle (saale)
bekanntmachung über die
änderung des räumlichen

geltungsbereiches
des bebauungsplanes nr. 133
„erweiterung gewerbegebiet
bruckdorf“, die umwandlung
in einen vorhabenbezogenen

bebauungsplan und die änderung
der planungsziele für das gebiet

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale)
hat in seiner öffentlichen Sitzung am
26.05.2010 die Änderung des räum-
lichen Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 133 „Erweiterung Ge-
werbegebiet Bruckdorf“ beschlossen.
In gleicher Sitzung hat der Stadtrat der
Stadt Halle (Saale) die Umwandlung des
Bebauungsplanes in einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan gemäß § 12
Baugesetzbuch beschlossen (Beschluss-
Nr. V/2010/08746). Der bisherige räum-
liche Geltungsbereich wird im Nordwe-
sten um Teilflächen des Flurstückes Nr.
677, Flur 2 der Gemarkung Kanena er-
weitert. Der Erweiterungsbereich wird
im Norden durch die Gleistrasse und im
Westen durch die StraßeDeutscheGrube
begrenzt. Das geänderte Gebiet hat eine
Fläche von ca. 9,5 ha.
Der geänderte räumliche Geltungsbe-
reich ist aus dem angefügten Lageplan er-
sichtlich.
Grundlegende Planungsziele sind am
Standort die Errichtung einer Photovol-
taikanlage und die Herstellung von Stell-
plätzen.

Halle (Saale), den 31.05.2010
Dagmar Szabados

Oberbürgermeisterin

bekanntmachung über die
änderung des räumlichen

geltungsbereiches des
bebauungsplanes nr. 151

„Wohngebiet am sophienhafen,
nord- und Westseite“

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale)
hat in seiner öffentlichen Sitzung am
23.06.2010 dieÄnderung des räumlichen
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
Nr. 151 „Wohngebiet am Sophienhafen,
Nord- und Westseite“ (Beschluss-Nr.
V/2010/08836) beschlossen.
Die Änderung des räumlichen Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes
besteht gegenüber dem Aufstellungs-

beschluss vom 25.11.2009 (Beschluss-
Nr. V/2009/08187), bekannt gemacht im
Amtsblatt Nr. 22 vom 23.12.2009, in ei-
ner geringfügigen Herausnahme der Ver-
kehrsfläche Hafenstraße aus dem Plan-
gebiet zwischen den Häusern Nr. 20 und
Nr. 21.

Halle (Saale), den 24.06.2010
Dagmar Szabados

Oberbürgermeisterin

bekanntmachung über die
bekanntmachung über die

erneute öffentliche auslegung
des planentwurfes

zum bebauungsplan nr. 151
„Wohngebiet am sophienhafen,

nord- und Westseite“

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale)
hat in seiner öffentlichen Sitzung am
23.06.2010 den geänderten Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 151 „Wohngebiet
am Sophienhafen, Nord- und Westseite“
bestätigt undgemäß§4aAbsatz3BauGB
zur erneuten öffentlichen Auslegung be-
stimmt (Be-schluss-Nr. V/2010/08837).
Das Gebiet hat eine Fläche von ca. 4,7
Hektar.
Der räumliche Geltungsbereich ist aus
dem angefügten Lageplan ersichtlich.
Der geänderte Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 151 mit der Begründung
einschließlich Umweltbericht und den
wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen wird

vom 02.08.2010 bis zum 02.09.2010 im
Technischen Rathaus der Stadtverwal-
tung Halle, Hansering 15, im 5. Oberge-
schoss öffentlich ausgelegt.
Die Ansicht der Unterlagen ist wäh-
rend folgender Öffnungszeiten des Tech-
nischen Rathauses möglich: Montag bis
Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag
von 8 bis 15 Uhr.

Folgende Arten umweltbezogener In-
formationen sind verfügbar: schalltech-
nische Untersuchung, Stellungnahmen
der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange sowie der Öffent-
lichkeit zur Arten und Lebensgemein-
schaften, Wasser, Boden, Klima, Kultur-
und Sachgü-tern sowie zum Menschen.
Gemäß § 4aAbs. 3 Satz 2 BauGBwird
bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu
den geänderten oder ergänzten Teilen
desBebauungsplanes bis zum02.09.2010
von jedermann schriftlich oder während
der Dienststunden Montag/Mittwoch/
Donnerstag von 9 bis12 Uhr und 13 bis
15 Uhr, Dienstag von 9 bis12 Uhr und 13
bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr
zur Niederschrift im Zimmer 519 vorge-
bracht werden können. Außerhalb dieser
Zeiten ist dies nach telefonischer Ver-ein-
barung, Tel. -Nr. 0345/ 221-4731, eben-
falls möglich.
Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit zur Erörterung des Planungsinhaltes
während der Auslegungsfrist. Eine tele-
fonische Terminvereinbarung mit der
zuständigen Projektverantwortlichen im
Stadtplanungsamt Frau Antonina Wietz-

ke, Tel.-Nr. 0345/ 221-4899 sowie Frau
DagmarGrimm, Tel.-Nr. 0345/ 221-4856
wird empfohlen.
Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können gemäß § 3 Absatz
2 Satz 2BauGBbei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan unberücksich-
tigt bleiben.
Es wird darauf verwiesen, dass ein An-
trag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung unzulässig ist, soweit mit ihm
Einwendungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen der
Auslegung nicht oder verspätet geltend
gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Halle (Saale), den 24.06.2010
Dagmar Szabados

Oberbürgermeisterin
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bekanntmachungen der stadt Halle (saale)
bekanntmachung über die

genehmigung des bebauungsplanes
nr. 135

„sportareal am gesundbrunnen“
und außerkraftsetzung der

bekanntmachung im amtsblatt
18. Jahrgang/nr. 12 vom 16. Juni

2010 zur genehmigung des
bebauungsplanes nr. 135

„sportareal am gesundbrunnen“

Die Bekanntmachung im Amtsblatt 18/
Nr. 12 vom 16. Juni 2010 der Stadt Hal-
le (Saale) zur Genehmigung des Bebau-
ungsplanes „Sportareal am Gesundbrun-
nen“ vom 16. Juni 2010 trägt als LfdNr.
des Bebauungsplans anstelle der Nr. 135
die Bebauungsplan Nr. 133 und nimmt für
die Entscheidung des Stadtrates der Stadt
Halle (Saale) zur Genehmigung des Be-
bauungsplans Nr. 135 als Satzung auf die
Beschluss-Nr. V/2009/07930 anstatt auf
die Beschluss-Nr. V/2009/08555 Bezug,
was das Erfordernis der neuerlichen Be-
kanntmachung über dieGenehmigung des
Bebauungsplanes Nr. 135 „Sportareal am
Gesundbrunnen“ bedingt.

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat
am 24.03.2010 den Bebauungsplan Nr.
135 „Sportareal am Gesundbrunnen“ (Be-
schluss-Nr. V/2009/08555), bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und den text-
lichen Festsetzungen (Teil B), als Satzung
beschlossen, die das Landesverwaltungs-
amt des Landes Sachsen-Anhalt mit Ent-
scheidung vom 06.05.2010 (Aktenzeichen
204-21102-135/HAL/000) genehmigt hat.

Die Bekanntmachung im Amtsblatt 18.
Jahrgang/ Nr. 12 vom 16. Juni 2010 zur
Genehmigung des Bebauungsplans Nr.
133 „Sportareal am Gesundbrunnen“ auf-
grundBeschlusses des Rates der Stadt Hal-
le (Saale) (Beschluss-Nr. V/2009/07930)
durch das Landesverwaltungsamt des
Landes Sachsen-Anhalt (Aktenzeichen
204-21102-135/HAL/000) wird daher be-
richtigend außer Kraft gesetzt.

Die Erteilung der Genehmigungwird hier-
mit bekanntgemacht. Der Bebauungsplan
tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

DerGeltungsbereich desB-Planes umfasst
zwei Teilbereiche. Der größere Teilbereich
I umfasst das Areal des Kurt-Wabbel-Sta-
dions, des ehemaligen Gesundbrunnen-
bades, der zwischen der Hafenbahntrasse
und Läuferweg gelegenen Parkanlage und
des so genannten Sportdreieckes. Er wird
begrenzt durch die Max-Lademann-Stra-
ße imWesten, die Straße der Republik im
Osten und den Läuferweg bzw. die Hafen-
bahntrasse im Süden. Der kleinere Teilbe-
reich II umfasst eine Fläche zwischen der
Max-Lademann-Straße und dem Böllber-
ger Weg, welche im Nordosten durch die
Hafenbahntrasse begrenzt wird.
DerGeltungsbereich desBebauungsplanes
Nr. 135 umfasst insgesamt eine Fläche von
ca. 14 ha. Er wird aus dem angefügten La-

geplan ersichtlich.
Gemäß § 10 Absatz 3 Satz 2 BauGB kann
jedermann den Bebauungsplan und seine
Be-gründung einschließlich Umweltbe-
richt und zusammenfassender Erklärung
einsehen und über den Inhalt Auskunft
verlangen.
Die Unterlagen können im Technischen
Rathaus, Hansering 15, im 5. Oberge-
schoss im Zimmer 519 während der fol-
gendenDienststunden,Montag/Mittwoch/
Donnerstag von 9 bis 12Uhr und 13 bis 15
Uhr, Dienstag von 9 bis12 Uhr und 13 bis
18 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr ein-
gesehen werden.

Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB werden un-
beachtlich eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften, eine unter Berücksich-
tigung des § 214 Absatz 2 BauGB beacht-
licheVerletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und nach § 214 Ab-
satz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3
Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über
die fristgemäßeGeltendmachung etwaiger
Entschädigungsansprüche für Vermögens-
nachteile nach den §§ 39 bis 42 BauGB
und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen. Die
Fälligkeit des Anspruches auf Entschädi-
gung kann dadurch herbeigeführt werden,
in dem der Entschädigungsberechtigte die
Leistung der Entschädigung schriftlich
bei der Stadt Halle beantragt.

Halle (Saale), den 06.07.2010
Dagmar Szabados

Oberbürgermeisterin
.

fischerprüfung

Durch das Ordnungsamt der Stadt
Halle(Saale) wird bekanntgegeben, dass

am 8. September 2010 die nächste Fischer-
prüfung stattfindet. Die Vorbereitung und
Durchführung der Fischerprüfung erfolgt
auf der Grundlage der Fischerprüfungs-
ordnung vom 14.11.1994 (GVBl. LSA Nr.
50/1994 S. 998) unter Beachtung der ab
01.01.2006 geltenden Änderung vom § 31
Abs.1 FischG LSA.
Bewerber zur Fischerprüfung müssen die
Teilnahme an einem Lehrgang mit minde-
stens 30 Unterrichtsstunden vor der Prü-
fung nachweisen. Zugelassen wird jeder
Bewerber, der spätestens sechsMonate vor
der Prüfung sieben Jahre alt geworden ist.
Die Gebühr für die Abnahme der Jugend-
fischerprüfung sowie für die bis 18 – jäh-
rigenBewerber zur Fischerprüfung beträgt
28,00 Euro. Für Bewerber, welche das 18.
Lebensjahr vollendet haben beträgt die
Gebühr 56,00 Euro. Die Gebühr ist bei
der Beantragung zu entrichten.
Anmeldungen zur Prüfungwerden von der
Unteren Fischereibehörde des Ordnungs-
amtes Halle (Saale), Am Stadion 5, 06122
Halle(Saale) entgegen genommen.
Sprechzeiten: dienstags 9 Uhr bis12 Uhr
und 13 bis18Uhr, donnerstags 9 bis 12 und
13 bis 16 Uhr
Meldeschluss ist der 19. August 2010. Der
Ort der Prüfung kann erst nach Melde-
schluss benannt werden.

geänderte Öffnungszeiten

In der Zeit vom 26.07. bis 06.08.2010 ent-
fallen die Belehrungen und Bescheini-
gungen nach Infektionsschutzgesetz (ehem.
Gesundheitszeugnis). Für eine Terminver-
einbarung sind die Sprechzeiten auf den
30.07 2010 und 06.08.2010, jeweils von
8:00 bis 11:00 Uhr festgelegt. Ab Mon-
tag, den 09.08.2010 findet die Sprechstun-
de wieder wie gewohnt und in denMedien
veröffentlicht, statt.

grundstücksangebot

Die Stadt Halle (Saale) beabsichtigt, die
nachfolgend näher bezeichneten Grund-
stücke öffentlich gegen Gebot zu veräu-
ßern.
Maschwitzer Str., Gemarkung Tornau,
Flur 2, Parzelle 1 - Flurstück 238, Grund-
stücksgröße: 1.176 m², Wert laut Gutach-
ten: 59.000,00 Euro, Parzelle 2 – Flur-
stück 239, Grundstücksgröße: 1.032 m²,
Wert laut Gutachten: 52.000,00 Euro, Par-
zelle 3 – Flurstück 240, Grundstücksgrö-
ße: 974m²,Wert lautGutachten: 50.000,00
Euro, Parzelle 4 – Flurstück 241, Grund-
stücksgröße: 915 m², Wert laut Gutachten:
46.000,00 Euro, Parzelle 5 – Flurstück 242,
Grundstücksgröße: 855 m², Wert laut Gut-
achten: 45.000,00 Euro, Parzelle 6 – Flur-
stücke 243 und 93/42, Grundstücksgröße:
1.065 m², Wert laut Gutachten: 54.000,00
Euro. Die notwendige Neuvermessung der
Grundstücke wurde durch die Stadt Halle
(Saale) bereits veranlasst. Die angefallenen
Vermessungskosten sind anteilig von den
Erwerbern zu tragen.

Grundstücksbeschreibung: Bei den zum
Verkauf stehenden Bauparzellen handelt
es sich um überwiegend unbebaute Grund-
stücke, die am nördlichen Rand des Stadt-
gebietes von Halle innerhalb des dörflich
strukturierten Stadtteiles Tornau liegen.
Die Umgebungsbebauung ist geprägt von
Einfamilienhäusern und dörflichen Wohn-
häusern auf relativ großen Grundstücken.
Die südliche Begrenzung bilden die Ei-
genheimgrundstücke der Straße „An der
Gärtnerei“.
Die Infrastruktur von Tornau ist mangel-
haft, Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche
Versorgungseinrichtungen, Kindergärten,
Schulen u. ä. sind nicht vorhanden, gute
Möglichkeiten bestehen aber im nahe gele-
genen Stadtteil Frohe Zukunft (ca. 2,5 km).
Der Anschluss an das öffentliche Nahver-
kehrsnetz der Stadt ist durch die Buslinie
25 „Seeben – Trotha – Tornau“ gegeben,
mit der auch der Stadtteil Frohe Zukunft
zu erreichen ist. Die Haltestelle befindet
sich ca. 70mvomGrundstück entfernt. Bis
zur Innenstadt vonHalle (Marktplatz) bzw.
zum Hauptbahnhof sind es ca. 6,5 km.
Nutzung: vorhanden: keine, Ziel: Die
Grundstücke können gemäß § 34 BauGB
straßenbegleitend mit jeweils einem ma-
ximal zweigeschossigen Einfamilienhaus
bebaut werden.
Besichtigung: Die Grundstücke sind frei
zugänglich. Gebotsabgabe einschließlich
Finanzierungsnachweis: schriftlich bis 27.
August 2010 an Stadt Halle (Saale), Lie-
genschaftsamt, 06100 Halle (Saale).
Um das Auswahlverfahren zu erleichtern,
werden Kaufinteressenten gebeten, nur für
ein Baugrundstück ein Gebot abzugeben.
Gegebenenfalls kann ein Ausweichgrund-
stück benannt werden.
Detaillierte Ausschreibungsunterlagen
können gegen Erstattung der Kosten in
Höhe von 10 Euro im Liegenschaftsamt
der Stadt Halle (Saale), Zimmer 306, Gr.
Nikolaistr. 8, 06108 Halle (Saale) abgeholt
werden. Das Versenden von Ausschrei-
bungsunterlagen erfolgt auf Wunsch des
Anfordernden nach Zugang eines Verrech-
nungsschecks.
Für Inhalt und Richtigkeit der Verkaufs-
unterlagen und der obigen Angaben wird
jegliche Haftung ausgeschlossen. Die Ver-
öffentlichung von Grundstücksangebo-
ten der Stadt Halle (Saale) durch Dritte ist
nicht erlaubt.
Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine
Aufforderung zur Abgabe von Angeboten.
Die Stadt ist nicht verpflichtet, dem höch-
sten oder irgendeinemGebot den Zuschlag
zu erteilen. Ein vorzeitiger Zwischenver-
kauf ist möglich.

Stadt Halle (Saale), Liegenschaftsamt

amtliche bekanntmachung

Widmung der leo-Herwegen-straße

Die in der GemarkungAmmendorf, Flur 3
der StadtHalle (Saale) gebaute Straßewird
zur öffentlichen Straße gewidmet und als

Gemeindestraße (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG
LSA) eingeteilt. Die Widmung wird zwei
Wochen nach Bekanntgabe wirksam. Die
o. g. Straße ist zur Benutzung ohne Ein-
schränkungen auf bestimmte Benutzungs-
arten oder Benutzerkreise zugelassen. Die
Leo-Herwegen-Straße beginnt im Süden
an der Hohen Straße und endet im Norden
an der Einmündung zur Schachtstraße. Sie
umfasst die Flurstücke 95/22 (Teilfläche),
1011/95, 1477 (Teilfläche) und 55/3 (Teilflä-
che). Ihre Gesamtlänge beträgt ca. 613 m.
Träger der Straßenbaulast ist gemäß § 42
Abs. 1 StrG LSA die Stadt Halle (Saale).
Ein Lageplan hängt während der Dienst-
zeiten bei der Stadt Halle (Saale), Straßen-
und Tiefbauamt, Am Stadion 5, 06122
Halle (Saale), 6. Etage, zur Einsicht aus.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadt Halle (Saale), Mark-
platz 1, 06100 Halle (Saale), einzulegen.

Halle (Saale), den 01.06.2010
Dagmar Szabados

Oberbürgermeisterin

amtliche bekanntmachung

Widmung der Walter-Hülse-straße

Die in der Gemarkung Kröllwitz, Flur 21,
23, 24 und 26 der Stadt Halle (Saale) ge-
baute Straße wird zur öffentlichen Stra-
ße gewidmet und als Gemeindestraße (§
3 Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA) eingeteilt. Die
Widmung wird zwei Wochen nach Be-
kanntgabe wirksam. Die o. g. Straße ist
zur Benutzung ohne Einschränkungen auf
bestimmte Benutzungsarten oder Benut-
zerkreise zugelassen. Die Walter-Hülse-
Straße beginnt im Westen am Helene-Stö-
cker-Platz und endet im Nordosten als Ein-
mündung in die Heideallee.
Sie umfasst in der Flur 21 die Flurstücke
37/11 (Teilfläche), 60/11 (Teilfläche), 13/5,
13/7 (Teilfläche), 11/2 (Teilfläche) und 67
(Teilfläche), in der Flur 23 die Flurstücke
20 und 22, in der Flur 24 die Flurstücke
1/79 (Teilfläche), 804, 1/73 (Teilfläche)
und 1/72 (Teilfläche) und in der Flur 26
die Flurstücke 2/1, 112 und 117 (Teilfläche).
Ihre Gesamtlänge beträgt ca. 595 m.
Träger der Straßenbaulast ist gemäß § 42
Abs. 1 StrG LSA die Stadt Halle (Saale).
Ein Lageplan hängt während der Dienst-
zeiten bei der Stadt Halle (Saale), Straßen-
und Tiefbauamt, Am Stadion 5, 06122
Halle (Saale), 6. Etage, zur Einsicht aus.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadt Halle (Saale), Mark-
platz 1, 06100 Halle (Saale), einzulegen.

Halle (Saale), den 01.06.2010
Dagmar Szabados

Oberbürgermeisterin

ausschusssitzungen der stadt Halle (saale)
kulturausschuss

Am Mittwoch, 11.08. 2010, 16.30 Uhr, fin-
det die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Kulturausschusses im Stadthaus, Wap-
pensaal, statt.

Tagesordnung – Öffentlicher Teil:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der
Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der
Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
4. Beschlussvorlagen
4.1. Bestellung eines Protokollführers
Vorlage: V/2010/09004
5. Anträge Fraktionen und Stadträte
5.1. Antrag der FDP-Stadtratsfraktion zur
Ehrung hallescher Bürgerinnen und Bürger,
die die Stadt Halle (Saale) in denApriltagen
des Jahres 1945 vor der Zerstörung bewahrt
haben, Vorlage: V/2010/08784
5.2. Antrag des Stadtrates Bernhard Bö-
nisch (CDU) zur Benennung einer Straße,
Vorlage: V/2010/08724
5.3. Antrag der FraktionBÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN zur Umbenennung der Emil-Ab-
derhalden-Straße, Vorlage: V/2010/08828
6. schriftliche Anfragen von Stadträten
7. Mitteilungen
7.1. Information zur Entwicklung der Thea-
ter, Oper und Orchester GmbH Halle durch
den Geschäftsführer, Herrn Rolf Stiska
7.2. Information zur Entwicklung der Sing-

schule und des Internationalen Kinderchor-
festivals durch den Geschäftsführer der
Jugendwerkstatt „Frohe Zukunft“, Herrn
Klaus Roth
8. Beantwortung mündlicher Anfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – Nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
3.1. Kandidat der Stadt Halle (Saale) für den
Preis „Das unerschrockene Wort im Jahr
2011“, Vorlage: V/2010/09005
4. Anträge Fraktionen und Stadträte
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündl. Anfragen
8. Anregungen

Dr. Annegret Bergner
Ausschussvorsitzende

Dagmar Szabados
Oberbürgermeisterin

planungsausschuss

Am Dienstag, 10.08.2010, 17 Uhr, fin-
det im Stadthaus, Kleiner Saal, Marktplatz
2, 06100 Halle (Saale), die öffentliche/nicht
öffentliche Sitzung des Ausschusses für Pla-
nungsangelegenheiten statt.

Tagesordnung – Öffentlicher Teil:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der

Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der
Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
4. Beschlussvorlagen
4.1. BebauungsplanNr. 70.1Wohnbebauung
Halle-Büschdorf, Bierrain/Diemitzer Gra-
ben, 1. Änderung - Änderung des Aufstel-
lungsbeschlusses, Vorlage: V/2010/08929
4.2. Bebauungsplan Nr, 150 „Erweiterung
Bildungsstandort Murmansker Straße“ -
vorgezogener Abwägungsbeschluss, Vorla-
ge: V/2010/09020
4.3. Bebauungsplan Nr. 150, Erweiterung
Bildungsstandort Murmansker Straße - Be-
schluss zur öffentlichen Auslegung, Vorla-
ge: V/2010/08755
4.4. Baubeschluss Haupterschließungsstra-
ße Gewerbegebiete Halle-Ost (HES),
4. Bauabschnitt Delitzscher Straße bis Berli-
ner Straße B 100, Vorlage: V/2010/08946
4.5. Baubeschluss Ausbau Gehwege Große
Steinstraße, Abschnitt: Barfüßerstraße-Mit-
telstraße, Vorlage: V/2010/08996
4.6. Gestaltungsbeirat 2010 - 2012, Vorlage:
V/2010/08833
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1. Antrag des Stadtrates Roland Hilde-
brandt (CDU) zur gleichmäßigen Vertei-
lung von Spielplätzen im Stadtgebiet, Vor-
lage: V/2010/08798
5.1.1. Änderungsantrag der SPD-Stadtrats-
fraktion zum Antrag des Stadtrates Ro-
land Hildebrandt (CDU) zur gleichmäßigen

Verteilung von Spielplätzen im Stadtgebiet,
Vorlage: V/2010/08843
5.2. Antrag des Stadtrates Lothar Dieringer
(CDU) zum Saalhornmagazin, Vorlage:
V/2010/08944
5.3. Antrag der Fraktion DIE LINKE. im
Stadtrat Halle (Saale) zur Verbesserung der
Breitbandversorgung in einem repräsenta-
tiven Gebiet, Vorlage: V/2010/08950
5.4. Antrag der SPD-Stadtratsfraktion zur
Radwegverbindung zwischen Dölau und
Nietleben, Vorlage: V/2010/08956
6. Mitteilungen
6.1. mündliche Mitteilung zur Veröffentli-
chung von B-Plänen im Internet
6.2. mündliche Mitteilung zum Vorhaben
Kröllwitz, Sanierung Grundschule und
Neubau Hort
7. schriftliche Anfragen von Stadträten
8. Beantwortung mündlicher Anfragen
9. Anregungen
Tagesordnung – Nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge Fraktionen und Stadträte
5. Mitteilungen
6. schriftliche Anfragen von Stadträten
7. Beantwortung von mündl. Anfragen
8. Anregungen

Frank Sänger
Ausschussvorsitzender

Dr. Thomas Pohlack
Beigeordneter

betriebsausschuss eigenberieb
kindertagesstätten

AmFreitag, 13.08. 2010, 14Uhr, findet im
Stadtarchiv, Seminarraum, erste Etage,
Rathausstraße 1, die öffentliche/nichtöf-
fentliche Sitzung desBetriebsausschusses
Eigenbetrieb Kindertagesstätten statt.

tagesordnung – Öffentlicher teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher
Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Bericht des Betriebsleiter
6. Beschlussvorlagen
6.1. Wirtschaftsplan 2011 Kinderta-
gesstätten der Stadt Halle, Vorlage:
V/2010/08999
6.2. Namensgebung für Neubau KT
Reggio, Böllbergerweg, Vorlage:
V/2010/09024
7. Anträge Fraktionen und Stadträte
8. schriftliche Anfragen von Stadträten
9. Mitteilungen
10. Beantwortung mündl. Anfragen
11. Anregungen

Die Fortsetzung der Tagesordnung
finden Sie auf der Amtsblattseite
Nummer 7
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tagesordnung – nichtöffentlicher teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge Fraktionen und Stadträte
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündl. Anfragen
8. Anregungen

Tobias Kogge
Beigeordneter

ausschuss für ordnung und
umweltagelegenheiten

Am Donnerstag, 12.08. 2010, 17 Uhr, findet
im Stadthaus, Kleiner Saal, Marktplatz 2 die
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Aus-
schusses für Ordnung und Umweltangelegen-
heiten statt.

Tagesordnung – Öffentlicher teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der
Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der
Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
4. Sachstandsbericht zur Luftreinhaltepla-
nung
5. Beschlussvorlagen
5.1. Satzungüber dieSondernutzung anöffent-
lichen Straßen in der Stadt Halle (Saale) (Son-
dernutzungssatzung), Vorlage: V/2009/08278
5.2. Satzung zur Änderung der Satzung über
die Erhebung von Gebühren für die Sonder-
nutzung an Straßen in der Stadt Halle (Saale)
(Sondernutzungsgebührensatzung), Vorlage:
V/2009/08279
6. Anträge Fraktionen und Stadträte
6.1. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN zur umweltverträglichen Beschaf-
fung von Reinigungsmitteln
7. schriftliche Anfragen von Stadträten

8. Mitteilungen
8.1. Mitteilungen Analyse Jugendfeuerwehr
8.2. Mitteilungen Problematik Freilufttrinker
9. Beantwortung von mündl. Anfragen
10. Anregungen

tagesordnung – nicht öffentlicher teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündl. Anfragen
8. Anregungen

Oliver Paulsen
Ausschussvorsitzender

Dr. BerndWiegend

ausschuss für Jugendhilfe

AmDonnerstag, 5.08.2010, 16 Uhr, findet im
Stadtmuseum, Christian Wolff Haus, Große
Märkerstraße 10 die öffentliche/nicht öffent-
liche Sitzung des Jugendhilfeausschusses
statt.

tagesordnung – Öffentlicher teil
Kinder- und Jugendsprechstunde
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der
Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der
Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 03.
Juni 2010
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sit-
zung gefassten Beschlüsse
5. Bericht zur Thematik „Freilufttrinker“,
(Antrag zur Berichterstattung durch Fraktion
DIE LINKE im Stadtrat 26.05.2010)
6. Bericht zur Zahlung der Stadt Halle im Be-
reich der Kindertagesstätten und der Hilfen
zur Erziehung
7. Beschlussvorlagen
7.1. Förderung der Jugendarbeit und Jugendso-

zialarbeit durch finanzielle Unterstützung der
freien Träger der Jugendhilfe im Haushalts-
jahr 2010 - Projektförderung 1. und 2. Halb-
jahr
7.2. Förderungder Jugendarbeit und Jugendso-
zialarbeit durch finanzielle Unterstützung der
Freien Träger der Jugendhilfe im Haushalts-
jahr 2010 - Projektförderung - 1. Nachtrag
7.3. Fortschreibung der Jugendhilfeplanung:
Teilplanung §§ 11,13,14,16 SGBVIII
8. Anträge Fraktionen und Stadträte
8.1. Antrag der Fraktion DIE LINKE. im
Stadtrat Halle (Saale) für ein kostenloses Mit-
tagessen in der Kita
8.2. Antrag des Stadtrates Roland Hilde-
brandt (CDU) zur gleichmäßigen Verteilung
von Spielplätzen im Stadtgebiet
8.2.1. Änderungsantrag der SPD-Stadtrats-
fraktion zum Antrag des Stadtrates Roland
Hildebrandt (CDU) zur gleichmäßigen Ver-
teilung von Spielplätzen im Stadtgebiet
8.3. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Bestellung einer/s Kinderbeauf-
tragten
9. schriftliche Anfragen von Stadträten
10. Mitteilungen
11. Beantwortung von mündl. Anfragen
12. Anregungen

tagesordnung – nicht öffentlicher teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom 03.
Juni 2010
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge Fraktionen und Stadträte
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündl. Anfragen
8. Anregungen

Hanna Haupt
Ausschussvorsitzende

Tobias Kogge
Beigeordneter

ausschuss für städtische bauangele-
genheiten und Vergaben

AmDonnerstag, 22.07.2010, 17 Uhr, findet
im Ratshof, Marktplatz 1, Zimmer 107 die 17.
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Aus-
schusses für städtische Bauangelegenheiten
und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI
und VOF statt.

tagesordnung – Öffentlicher teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der
Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der
Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom
24.06.2010
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sit-
zung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
6. Anträge Fraktionen und Stadträten
7. schriftl. Anfragen von Stadträten
8. Mitteilungen

9. Beantwortung von mündl. Anfragen
10. Anregungen

tagesordnuing – nichtöffentlicher teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom
24.06.2010
3. Beschlussvorlagen
3.1 Amt 66-B-20/2010 - Halle (Saale), Sanie-
rung der Berliner Straße von Gothaer Straße
bis Gleisquerung im Rahmen des Konjunk-
turpaketes II
3.2Vergabebeschluss: Amt 66-B(Z)-22/ 2010
- Stadtgebiet Halle (Saale) - Straßensanierung
im Heißeinbau
3.3 Vergabebeschluss: ZGM-B-057/ 2010,
Los 12 - Ersatzneubau Trainingsschwimm-
halle für Hochleistungssport R.-Koch-Straße,
Gebäudeleittechnik
3.4 Vergabebeschluss: ZGM-B-068/ 2010,
Los 19 - Ersatzneubau Trainingsschwimm-
halle für Hochleistungssport, Edelstahlbe-
cken
3.5 Vergabebeschluss: ZGM-B-069/ 2010 -
Stadion Halle-Neustadt, Kunstrasen
3.6 Betriebsführung, Instandhaltung (War-
tung und Instandsetzung) und Energiebelie-
ferung aller sich im Eigentum der Stadt Halle
(Saale) befindlichen Straßenbeleuchtungsan-
lagen:AufhebungdesVergabeverfahrensund
Vorbereitung eines Vertrages mit der Energie-
versorgung Halle GmbH
4. Anträge Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündlichen Anfragen
8. Anregungen

Johannes Krause
Ausschussvorsitzender
Dr. Thomas Pohlack

Beigeordneter

bildungsausschuss

AmDienstag, 03.08.2010,16.30Uhr, findet im
Stadthaus, Kleiner Saal, Marktplatz 2, 06100
Halle (Saale) eineöffentliche/nicht öffentliche
Sitzung des Bildungsausschusses statt.

tagesordnung – Öffentlicher teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der
Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der
Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschriften vom
11.05.2010 und 01.06.2010
4. Beschlussvorlagen
4.1 Fortschreibung der Schulentwicklungs-
planung für Förderschulen in der Stadt Halle
(Saale) für das Schuljahr 2011/12
4.2 Schulentwicklungsplanung der Stadt Hal-
le (Saale) für die Berufsbildenden Schulen im
Zeitraum der Schuljahre 2010/11 bis 2013/14
(einschließlich der Ausgestaltung der Schul-
trägervereinbarung Südverbund)
5. Anträge Fraktionen und Stadträte
5.1 Antrag des Stadtrates Martin Bauersfeld

(CDU) zur Überprüfung der Rechnungsstel-
lung und Kalkulation des ZGM
6. schriftliche Anfragen von Stadträten
7. Mitteilungen
7.1 Stand Sanierung und Hort Kröllwitz
7.2 Schülerbeförderung behinderter Schüle-
rinnen und Schüler - Kriterien und Beförde-
rungsformen
8. Beantwortung mündl. Anfragen
9. Anregungen

tagesordnung – nichtöffentlicher teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschriften vom
11.05.2010 und 01.06.2010
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge Fraktionen und Stadträte
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündl. Anfragen
8. Anregungen

Andreas Schachtschneider
Ausschussvorsitzender

Tobias Kogge
Beigeordneter

sportausschuss

AmMittwoch, 04.08.2010, um 17 Uhr, findet
in der Sportgemeinschaft Buna Halle , Lili-
enstraße 18, 06122 Halle (Saale) eine öffent-
liche/nicht öffentliche Sitzung des Sportau-
schusses statt.

tagesordnung – Öffentlicher teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der
Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der
Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom
15.06.2010
4. Beschlussvorlagen
5. Anträge Fraktionen und Stadträte
6. schriftliche Anfragen von Stadträten
7. Mitteilungen
8. Beantwortung von mündl. Anfragen
9. Anregungen

tagesordnung – nicht öffentlicher teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom
15.06.2010
3.Beschlussvorlagen
4. Anträge Fraktionen und Stadträte
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
6.1. Änderungen zur Vorlage V/2010/08662
Fördermittelanträge an die Stadt Halle
7. Beantwortung von mündl. Anfragen
8. Anregungen

Andreas Hajek
Ausschussvorsitzender

Dr. BerndWiegand
Beigeordneter

Öffentliche ausschreibungen der stadt Halle (saale)
Öffentliche ausschreibungen

nach Vob/a § 17
Ausschreibungsnummer: Amt 37-L-
33/2010, Vergabeverfahren: Öffent-
liche Ausschreibung nach VOL/A,
Art, Umfang sowie Ort der Lieferung/
Leistung: Lieferung von Roll-In-Krank-
entragenmit höhenverstellbarem Fahrge-
stell und abnehmbarer Krankentrage mit
Kopfhochstellung für eineAufnahmelast
von mindestens 200 kg,
Ort der Leistung: Halle (Saale)

Ausschreibungsnummer: Amt 37-
L-34/2010, Vergabeverfahren: Öffent-
liche Ausschreibung nach VOL/A, Art,
Umfang sowie Ort der Lieferung/Lei-
stung: Lieferung von Spritzenpumpen
zum Gebrauch im RTW nach EN 1789,

Ort der Leistung: Halle (Saale)

Öffentliche ausschreibung nach
Vol/a § 17

Ausschreibungsnummer: ZGM-L-
KfZ 1/2010 Los 1 und Los 2, Vergabe-
verfahren: Öffentliche Ausschreibung
nach VOL/A,
Art, Umfang sowie Ort der Liefe-

rung/Leistung: Lieferung von 2 Trans-
portfahrzeugen für das Grünflächenamt,
Los 1: Transporter Pritsche mit Doppel-
kabine Hubraum mind. 2000 m³, max.
Leistung (KW) 62, Frontantrieb, Kom-
fortgetriebe (5-Gang), Kraftstoff: Diesel;
Radstand mind. 3400 mm, zulässiges
Gesamtgewicht 2800 kg, Ladefläche of-
fen, Laderaumlänge mind. 2300 mm,
Laderaumbreite mind. 1500 mm, Los 2:

Transporter Pritsche mit Einfachkabine
Hubraum mind. 2500 m³, max. Leistung
(KW) 100, Frontantrieb, Komfortgetrie-
be (5-Gang) Kraftstoff: Diesel: Kipp-
pritsche mit drei Seiten Kippeinrichtung,
Ladefläche offen, Laderaumlänge mind.
3500 mm, Laderaumbreite mind. 2500
mm, Ladebordwand mind. 800 mm, All-
wetter-Reifen, Radstandmind. 3600mm,
zulässiges Gesamtgewicht 5000 kg.

trotz bau – geschäfte geöffnet
händler an der klausbrücke sind weiter erreichbar

Die Händler und Gewerbetreibenden im
Bereich Mansfelder Straße/Klausbrü-
cke haben trotz der voraussichtlich bis
Dezember 2010 anhaltenden Baumaß-
nahmen geöffnet. Zur Orientierung für
Passanten und Kraftfahrzeuge wurden
„Umleitungsschilder“ an den Standor-
ten Marktkirche, Talamtstraße und Hall-
markt aufgestellt.
VomHallmarkt aus quer durch das Ge-
lände der „Spitze“, zwischen dem Gebäu-
de des MDR und der Händel-Halle, ge-
langt man in rund vier Gehminuten bis
zur Mansfelder Straße. Im Bereich des

MitteldeutschenMultimediazentrums ste-
hen rund 100 Parkplätze zur Verfügung.
Auch, wenn der Weg über die Klaus-
brücke vorerst gesperrt ist, sindGeschäfte
undRestaurants über kurzeUmwege nach
wie vor erreichbar.Das betrifft unter ande-
rem den Herrenausstatter „David & Goli-
ath“ ebenso wie die Gaststätten „Salzwir-
ker“ „Goldnes Herz“ oder das „Café Kö-
nig“ an der Klausbrücke.
Anfragen von unternehmerischer Sei-
te an: André Schulz vomDienstleistungs-
zentrum Wirtschaft, Kontakt: 0345-221
47 77 oder dlzw@halle.de.

Zu Wespen, hornissen,
Bienen und hummeln er-
halten Bürger informati-
onen und Beratung vom
Fachbereich umwelt, tel.

221-4444.
in dringenden Fällen und
am Wochenende werden
hinweise von der leitstelle

der Feuerwehr,
tel. 221-5000, gegeben.

DieAusschreibungenwerden voll-
ständig im Ausschreibungsanzei-
ger Sachsen-Anhalt, Tel.: 0345/6
932 574/554, und im Internetwww.
halle.de (Webcode über Suche: @
Ausschreibungen veröffentlicht.
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Hallesches salz für neuss
Besuch beim hansetag in Pärnu / saalestadt intensiviert kontakte zu hansestädten weiter

Die Stadt Halle wird sich verstärkt im Städ-
tebund „Hanse“ engagieren und knüpft en-
gere Kontakte zu den Mitgliedsstädten.
OB Dagmar Szabados, Hansebeauftrag-
ter Dr. Wilfried Fuchs, SMG-Geschäfts-
führer Stefan Voß, unterstützt von Hallo-
ren und „Schokoladenmädchen“ besuchten
jetzt den 30. Hansetag in Pärnu (Estland),
der über eineMillion Besucher anzog. Hal-
le präsentierte sichmit einemAusstellungs-
stand, der auf dem Hansemarkt zu den
meistbesuchtesten gehörte.
Mit der Stadt Neuss konnte ein Handels-

vertrag über die Lieferung von Halloren-
Salz abgeschlossen werden. Neuss wird

künftig sein Salz für Hanse- und Vermark-
tungszwecke ausHalle beziehen. Die halle-
schen Vertreter stießen mit ihrer Idee, den
alten SächsischenHansebundwieder in den
Blick zu nehmen, auf Gegenliebe. Man sei
interessiert, den alten Bund unter der Füh-
rung der größten ostdeutschen Hansestadt
Halle an der Saale wiederzubeleben, hieß
es. So könnte das hallesche Hansefest ei-
nen weiteren Anstieg an Besuchern erfah-
ren. Überdies ist eine interaktive Ausstel-
lung in Halle über die 182 Hansestädte im
Gespräch. Der 31. Hansetag findet vom 19.
bis 22. Mai in Kaunas (Litauen) statt – na-
türlich wieder mit hallescher Beteiligung.

Präsenz beim Hansetag in Pärnu: Stefan
Voß mit Schokoladenmädchen und Hallo-
ren-Vorsteher Steffen Kohlert.Foto: privat

KFZ-SCHADENZENTRUM
KÖHLER & PARTNER GbR

www.schadenzentrum.de

57 57 57(0345)

Käthe-Kollwitz-Straße 50 · 06116 Halle (Saale)

Halle · Saalekreis · Burgenlandkreis · Merseburg-Querfurt

Ihr Partner für:
Haupt- und Abgasuntersuchungen
Unfall- und Bewertungsgutachten
Feinstaubplaketten

LEUWO mbH
Lützener Platz 16, 06231 Bad Dürrenberg
Tel. 03462/54190, Fax 03462/541929
www.leuwo.de; mail: leuwo@ths.de

vermietet in Halle:
Klepziger Straße 17, I. OG, rechts, 3-RWE 60,79 m²,
Klepziger Straße 8, EG, links, 3-RWE 51,61 m²,
Carl-Schurz-Straße 6, I. OG, rechts 3-RWE 67,45 m².
Interessenten melden sich im Kundenzentrum in Halle, Möckernstr. 26 a,

Tel.-Nr. 0345 136570 oder www.leuwo.de

Dringend Sicherheitskräfte gesucht!
– Gerne auch ohne Vorkenntnisse –

Bewerbungen an:
InterSec, Große Ulrichstr. 59, 06108 Halle
oder telefonisch unter 0 74 67/91 03 91

Zweites Standbein
für Steuerfachleute
Tel. 0345 /6 82 06 89

>

Zuverlässige Tankreinigung.

Effiziente Servicedienstleistungen für Abfälle aller Art: Haus- und Industrietankanlagen-
reinigung,Ölabscheiderreinigung, -prüfung und -sanierung, Entsorgung von gefährlichen
Abfällen. Haben Sie Fragen?Wünschen Sie ein Angebot? Rufen Sie uns an!

REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG, Stöhrerstraße 16, 04347 Leipzig
Tel.: 0341 2420-411, Fax: -313, www.remondis-industrie-service.de

Industrie Service

Antik-
Floh-
Markt

Halle/Bruckdorf
B6 Richtung Leipzig

Messehallen

Info: 03471 / 31 50 09
www.herzog-maerkte.de

7./8.August
Sa.,So. 09 – 16 Uhr

Bekanntmachung

Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, dass die

Hallesche Verkehrs AG, Freiimfelder Straße 74, 06112 Halle (Saale)

Anträge auf Erteilung von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192) i.V.m. § 7 Sachen-
rechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) für die

Anlage zur Versorgung von Schienenwegen der öffentlichen Verkehrsbetriebe mit Strom

gestellt hat.

In diesem Verfahren sollen an den in Anspruch genommenen Grundstücken beschränkte persönliche Dienstbarkeiten
zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung bereits bestehender Leitungen / Anlagen bescheinigt
werden. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz für alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten Ener-
giefortleitungen einschließlich der dazugehörigen Anlagen entstanden.

In der kreisfreien Stadt Halle/Saale sind folgende Gemarkungen betroffen:

Gemarkung Flur

Wörmlitz 1, 3, 4, 6, 7, 8

Halle 1

Ammendorf 1, 2, 3, 4, 5, 9

Die eingereichten Anträge sowie die beigefügten Unterlagen können beim

Landesverwaltungsamt
Referat 106

Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)

vom 21.07.2010 bis 18.08.2010 im Raum CE.19 eingesehen werden.

Um Vereinbarung eines Termins zur Einsichtnahme wird gebeten. Telefonische Auskünfte sind unter Tel.: 0345 /5143779
möglich.

Das Landesverwaltungsamt erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m.
§ 7 Abs. 2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von vier Wochen von der Bekanntmachung an.

Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigentümer des belasteten Grundstücks nach Eintrag der Dienstbarkeit und Aufforde-
rung durch den Grundstückseigentümer ein Ausgleich zu zahlen.

Widerspruch gegen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen kann beim Landesverwaltungsamt,
Referat 106, Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle (Saale) schriftlich oder zur Niederschrift nur bis zum Ende der Ausle-
gungsfrist erhoben werden.

Landesverwaltungsamt

Im Auftrag

gez. Morgenstern

Gemütlicher Landgasthof
in herrlicher Lage, ruhige Zimmer,

zentral gelegen, 6 km vom Bodensee,
Ü/F ab 26,– EUR

Tel. 0 77 71 / 38 67
www.gasthof-frieden.de

VERMIETUNGEN

BEKANNTMACHUNGEN

STELLENANGEBOTE

REISE UND ERHOLUNG

Plan International Deutschland e.V. · Bramfelder Str. 70 · 22305 Hamburg

Öffne deine Augen

für meine Welt.

0137-4466 88
Rufen Sie an:

www.plan-deutschland
.de

Werde
Pate!

(30 sec = 0,12 ¤, jede weiteren 30 sec = 0,06 ¤)
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Halbkugeln stehen
auf mlu-Campus

Jetzt sind sie wieder präsent – die „Mag-
deburger Halbkugeln“. Halles Oberbürger-
meisterin Dagmar Szabados übergab die-
ser Tage im Beisein von Magdeburgs Bür-
germeister Rüdiger Koch die „Magdeburger
Halbkugeln“ an den Rektor der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg (MLU),
Prof. Dr. Dr. h. c. Wulf Diepenbrock. Das
Kunstobjekt findet auf demWeinberg-Cam-
pus (Standort Heide-Süd), auf der Freifläche
im Kreuzungsbereich Theodor-Lieser-Stra-
ße/Karl-Freiherr-von-Fritsch-Straße Platz.
Die Plastik ist einGeschenk der Elbestadt

Magdeburg an die Saalestadt zu deren 1200-
Jahrfeier 2006. Sie wurde anlässlich des
MagdeburgerGuericke-Jahres 2002 von der
halleschen Künstlerin Christiane Jung gear-
beitet. Die Plastik stand ab 2006 zunächst
am neugestalteten Riebeckplatz. Nach
mehrfachen Beschädigungen musste sie je-
doch eingelagert werden. Der neue Standort
auf dem Campus der MLU wurde auf Initi-
ative von Prof. Dr. Peter Wycisk, Dekan der
Naturwissenschaftlichen Fakultät III, nach
öffentlicher Diskussion gewählt.
Otto von Guericke hatte 1657 mit den

Halbkugeln experimentiert. Er legte zwei
rund 50 cm (Durchmesser) große Halbku-
gelschalen so aneinander, dass sie eine Ku-
gel bildeten. Anschließend entzog er dem so
entstandenen Hohlraummit der von ihm er-
fundenenKolbenpumpe die Luft. DasVaku-
um hielt mehreren Pferdegespannen stand.

Enthüllt: Die Plastik „Magdeburger Halb-
kugeln“ hat ihren Platz auf dem Weinberg-
Campus gefunden. Foto: Thomas Ziegler

Eine Ausstellung mit Werken des halle-
schen Künstlers Karl-Heinz Köhler ist
jetzt in der Willi-Sitte-Galerie Merseburg,
Domstraße 15, zu sehen. Die Schau „Ma-
lerei“ kann dienstags bis donnerstags 10 bis
18, freitags bis sonntags 10 bis 17 Uhr be-
sichtigt werden.
Anwohner, Anlieger und Gewerbetrei-
bende werden Montag, dem 9. August, 18
Uhr, im Schulungsraum des Feuerwehr-
hauses, Apoldauer Straße 20a, 06116 Halle
zur „Baumaßnahme und Verkehrsorga-
nisation Berliner Straße“ informiert. Auf
dem 770 Meter langen Straßenabschnitt
wird vom 24. August 2010 bis 30. August
2011 eine für die Anlieger beitragsfreie,
neue Asphaltdeckschicht als aktive Lärm-
schutzmaßnhame aufgebracht.

kurz & aktuell

Freunde bei Dagmar Szabados und Cecilia Bartoli: Die italienische Opernsängerin wurde mit
demHändelpreis ausgezeichnet. Bartoli gab in der Händelhalle ein begeisterndes Konzert. Klaus
Froboese sprach in seiner Laudatio den Hallensern aus dem Herzen. Foto: Thomas Ziegler

„einzigartige
Cecilia“

händelpreis 2010 geht an Opernstar Cecilia Bartoli

„Cecilia, Sie sind einfach einzigartig“, sprach
Klaus Froboese, ehemaliger Intendant der
halleschen Oper, als Laudator den Hallensern
aus dem Herzen. Cecilia Bartoli wurde als
Star der diesjährigen Händelfestspiele gefei-
ert. Mit minutenlangem Applaus und stehen-
denOvationen dankte das hallesche Publikum
der Sängerin in der ausverkauften Händelhal-
le. Ideale Kulisse also für die Übergabe des
„Händelpreises der StadtHalle“ an die sympa-
thischeKünstlerin. OberbürgermeisterinDag-
mar Szabados überreichte die Auszeichnung
und freute sich mit dem Opernstar.
Die Stadt Halle würdigt mit dem Preis die

herausragenden Verdienste Bartolis um die
Pflege Händelscher Musik. Cecilia Bartolis
Engagement als Ehrenmitglied im Fachbeirat
der Stiftung Händel-Haus und ihr Auftritt bei
denHändel-Festspielen beweisen ihreVerbun-
denheit zur Händelstadt Halle. „Mit ihr konn-
ten wir eine faszinierende Botschafterin für

Händel und seineGeburtsstadt gewinnen. Ihre
Begeisterung steckt einfach an“, betonte Cle-
mens Birnbaum, Direktor der Stiftung Hän-
del-Haus und Intendant der Händel-Festspiele
in Halle.
Cecilia Bartoli gehört zu den gefragtesten

Interpreten auf internationalen Opern-Büh-
nen. Erfolge feierte sie unter anderem in der
New Yorker Metropolitan Opera, der Mailän-
der Scala und dem Züricher Opernhaus.
Der Händel-Ehrenpreis ist als Ansteckna-

del aus Gold und Emaille gefertigt. Er zeigt
Noten aus HändelsWerk „Messiah“. Die Aus-
zeichnungwird seit 1993 für besondere künst-
lerische, wissenschaftliche oder kulturpoli-
tische Leistungen, die im Zusammenhangmit
der internationalen Händel-Pflege stehen, an
Einzelpersönlichkeiten oder Ensembles verge-
ben. Zu den Preisträgern gehören u. a. Howard
Arman (1996), Helmut Gleim (1998), Sir Eliot
Gardiner (2001) und Klaus Froboese (2006).
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